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ALLERSEELENGEDENKEN DER GENDARMERIE 
In dem Steine eingehauen 
1st der Toten Tatenruhm, 
Immer wieder wir es schauen 
Des Gendarmen Heldentum! 

Tapfer standen sie auf Posten, 
Wehrten mutig jeden Feind -
Bis zuletzt dies auszukosten 
Hat ihr Mannestum vereint. 
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Üie Versicherungsanstalt der öster­
reichischen Bundesländer ist stolz, seit 
Jahrzehnten als Vertrauensanst�lt der 
Beamten der österreichischen Exeku­
tive zu gelten und kann mit Genug­
tuung auf Versicherungsleistungen ver­
weisen, die in den Kreisen der Gen­
darmerie höchste Anerkennung ge­
funden haben. 
Unser versierter Mitarbeiterstab in 
Stadt und Land steht den Angehöri­
gen der Exekutive w1:iterhin jederzeit 
gerne in allen Versicherungsfragen zur 
Verfügung. 

EIN BEGRIFF FÜR JEDEN ... 
der beim Einkauf Wert auf erstklassige Qualllllt, Paßform und 
niedere Preise legt, ist das 

BEKLEIDUNG 

WARENHAUS 

,,BI-KRI'' 
Wien V, Schönbrunner Straße 94 
Wien VlU, Lerchenfelder Straße 150 • 
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Nehmen auch Sie unser Uberaus vorlell-
haftes Teilzahlungssyslem mit den
großen BegUnstlgungen in Anspruch: 
FUr Gendarmerie und deren Angehörige 

► ohne Anzahlung
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Das Berufsgeheimnis 
1 Von Gend.-Oberstleutnant ADOLF ZELISKA, mit der Führung des Landesgendarmeriekommandos für Kärnten betraut 1 

Vom Amtsgeheimnis zu unterscheiden ist da·s Berufs-·geheimnis. Dieses besteht in der -Verpflichtung bestimmter Per·sonen und deren Gehilfen, Privat-, Betriebs- oder Ge­schäftsgeheimnisse, die ihnen kraft ihres Berufes anver­traut sind oder zur Kenntnis gelangen, zu ·bewahren. Derwohl wesentlichste Unterschied zum Amtsgeheimnis be-
�teht darin, daß die Verletzung des Berufsgeheimnisses 
�war Vergehen und Uebertretungen, keinesfalls aber den - Tatbestand eines Verbrechens bilden kann! 

_Das Berufsgeheimnis ist in einen Anzahl von Gesetzenbesonders geregelt. Nachstehend greife ich jedoch nurdie interessantesten Bestimmungen heraus: 
Das Berufsgeheimnis des Arztes ist im § 10 des Aerzte­gesetzes, BGBl. Nr. 129/1951, festgelegt. Der Arzt ist 'zur Wahrung der ihm in seiner Berufseigenschaft anvertrau­

ten oder bekanntgewordenen Geheimnisse verpflichtet es 
wäre denn die Offenbarung des Geheimnisses nach 1Art 
und Inhalt durc\l ein öffentliches Interesse, insbesondere durch Interessen der öffentlichen Gesundheitspflege oderder Rechtspflege gerechtfertigt. Diese Verpflichtung be­steht nicht, wenn die durch die ·offenbarung des Geheim­nisses bedrohte Person den Arzt von der Geheimhaltungentbunden hat. Für Hebammen besteht die Pflicht zur Verschwiegen­heit sowohl nach § 1 (2) des Bundesgesetzes betreffend die Regelung des Hebammenwesens, BGBl. ·Nr. 151/1947,als auch nach § 40 (1) der Verordnung über die Dienst­ordnung für Hebammen, BGBl. Nr. 21/1929. Sie sind zurWahrung der ihnen in ihrer Berufseigenschaft anvertrau­ten oder bekanntgewordenen Geheimnisse derjenigen Per­sonen verpflichtet, die ihre Berufstätigkeit in Anspruchgenommen haben und müssen folglich über alle Wahrneh­mungen oder Mitteilungen, die sie in Ausübung ihres Be-

a.x,ufes machen oder erhalten, unbedingtes Stillschweigen �eobachten. Selbst die Schülerinnen an den Hebammen­lehranstalten sind zur Wahrung der Geheimnisse der · Schwa_ngeren, Gebärenden, .Wöchnerinnen und Säuglinge verpflichtet und müssen hievon bei Beginn des Lehrgangesausdrücklich in Kenntnis gesetzt werden (Unterrichtsord­nung für Bundes-Hebammenlehranstalten, BGBl. Nr. 20/1929). Die Verletzung des Berufsgeheimnisses durch Aerzteund Hebammen ist von Amts wegen gerichtlich zu ver­folgen, und zwar nach § 498 StG. 
Vfer ein fremdes Geheimnis, das ihm bei berufsmäßigerAusubung der Krankenpflege, der Säuglings- und Kinder­pfl�g�'.. der gymnastisch-physikalischen Heilpflege, derHelldiatpflege und des medizinisch-technischen Hilfsdien­stes anvertraut oder zugänglich geworden ist, unbefugtoffenbart, begeht gleichfalls eine Gerichtsübertretung (Krankenpflegegesetz, BGBl. Nr. 168/1952). 
Ein Apotheker begeht eine als Offizialdelikt zu verfol­gende Gerichtsübertretung, wenn er die ihm mittels der 

einkommenden Rezepte bekanntwerdenden Geheimnisse eines Kranken anderen Personen als der anfragenden Behörde mitteilt (§ 499 StG). 
Auf die Verletzung von Geschäfts- oder Betriebs­geheimnissen finden die Strafbestimmungen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, BGBl. Nr. 531/1923 mit 

Berücksichtigung des Urheberrechtsgesetzes, BGBl.' Nr. 111/1936, . und WettbewerbsFecht-Ueberleitungsgesetzes,

BGBl. Nr. 145/1947, Anwendung. Nach § 11 begeht �in Ver­brechen, wer als Bediensteter eines Unternehmens Ge­schäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm vermöge desDienstverhältnisses anvertraut oder sonst zugänglich ge­worden sind, während der Geltungsdauer des Dienstver­hältnisses unbefugt an andere zu Zwecken des Wett­bewerbes mitteilt. Die gleiche Strafe trifft den, derGeschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, deren Ken:ntnis erdurch eine der vorbezeichneten Mitteilungen oder durcheine gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstoßendeeigene Handlung erlangt hat, zu Zwecken des Wett­bewerbes unbefugt verwertet oder an andere mitteilt.Die Verfolgung findet nur auf Verlangen des Verletztenstatt. Das Geschäfts- und Betriebsgeheimnis darf auch ausAnlaß der Ueberprüfung einer Unternehmung durchOrgane des Rechnungshofes sowie bei Veröffentlichun_gder Prüfungsergebnisse nicht verletzt werden. Selbst Sachverständige, die vom Rechnungshof seinen Kontroll­
maßnahmen beigezogen werden, sind zur Wahrung ·von 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen verpflichtet, die ihnen 
vermöge dieser ·Tätigkeit zugänglich werden; auf den Miß­
brauch solcher Geheimnisse finden die für die Verletzung 
von GeschäHs- und Betriebsgeheimnissen durch Bedien­
stete eines Unternehmens geltenden Strafbestimmungen 
(unlauterer Wettbewerb) sinngemäß Anwendung (Rech-

. nungshofgesetz BGBl. Nr.144/1948, §§ 12 [6], 14 [2] und 15 [2]). 
Weiter sind· auch die Arbeitsinspektoren verpflichtet, 

über alle ihnen bei Ausübung ihres Dienstes bekannt­
gewordenen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, insbeson­
dere über die ihnen als geheim bezeichneten Einrich­
tungen. Verfahren und Eigentümlichkeiten der Betriebe 
strengste Verschwiegenheit zu beobachten. An diese Ver­
schwiegenheitspflicht, deren Erfüllung die Arbeitsinspek­
toren im Amtseide zu geloben haben, sind sie auch im 
Verhältnis außer Dienst, im Ruhestand sowie nach Auf­
lösung des Dienstverhältnisses gebunden. Ein Organ der 
Arbeitsinspektion, das während der Dauer seines Dienst­
verhältnisses (Ruhestandsverhältnisses) oder nach AuflösW1g 
des Dienstverhältnisses ein ihm bei Ausübung des Dien� 
stes bekanntgewordenes und als solches bezeichnetes Ge­
schäfts- oder Betriebsgeheimnis verletzt oder es zu sei­
nem oder eines anderen Vorteil verwertet, wird, wenn 
die Handlung nicht nach einem anderen Gesetze einer 
strengeren Bestrafung unterliegt, von den Gerichten we­
gen Vergehens bestraft (Arbeitsinspektionsgesetz, BGBI. 
Nr. 194/1947, in Berücksichtigung der drei Novellen, BGBl. 
Nr. 33/1949, Nr. 12/1950 und Nr. 24/1951, §§ 17 und 23). 

Außer den Arbeitsinspektoren sind auch die Organe 
der Land- und Forstwirtschaftsinspektion verpflichtet, 
über alle ihnen bei Ausübung ihres Dienstes bekannt­
gewordenen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse strengste 
Verschwiegenheit zu bewahren. Uebertretungen dieser Be­
stimmung sind durch die Landarbeitsordnungen mit ge­
richtlichen Strafen zu bedrohen (Landarbeitsgesetz, 
BGBl. Nr. 140/1948, § 88). 

Ebenso sind nach dem • Außenhandelsverkehrsgesetz, 
BGBl. Nr. 251/1948, die Mitglieder des Außenhandels-.
beirates verpflichtet, über die Einrichtungen und Ge­
schäftsverhältnisse, von denen sie bei Ausübung ihrer
Tätigkeit Kenntnis erlangen, Verschwiegen�eit zu beob­
achten und sich der VeFwertung der Geschafts- und. Be-
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triebsgeheimnisse zu enthalten. Das Mitglied des Außen­
handelsbeirates (eines Arbeitsausschusses), das während
der Dauer seiner Bestellung oder nach Erlöschen seiner
Funktionen ein ihm bei der Ausübung seiner Tätigkeit 
bekanntgewordenes und als solches bezeichnetes Geschäfts­
oder Betriebsgeheimnis durch Mitteilung oder Veröffent-

-lichung verletzt oder es zu seinem oder eines andei;en 
Vorteil verwertet, wird; wenn die Handlung nicht nach 
einer anderen Vorschrift mit strengerer Strafe bedroht
ist, vom Gericht wegen Vergehens bestraft (§§ 11 [5]
und 18). 

Dieselbe Strafbestimmung gilt für ein Mitglied des
Rohstofflenkungsausschusses, das - gleich wie nach dem
Außenhandelsverkehrsgesetz - während der Dauer seiner
Bestellung oder nach Erlöschen seiner Funktion ein ihm
bei Ausübung seiner Tätigkeit bekanntgewordenes und
als solches bezeichnetes Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis
durch Mitteilung oder Veröffentlichung v�rletzt oder es
zu seinem Vorteil oder eines anderen Vorteil verwertet
(Rohstofflrenkungsgesetz, BGBl. Nr. 185/1949, § .11). 

Desgleichen wird wegen Vergehens bestraft, wer als
öffentlicher V€rwalter oder öffentliche Aufsichtspersoh
�ines Unternehmens Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse,
die ihm in seiner Eigenschaft anvertraut oder ·sonst zu­
gänglich· geworden sind, zum Nachteil des Unternehmens
unbefugt an andere mitteilt oder dazu benützt, um sich
selbst oder einem anderen Vorteile zu verschaffen (Ver­
waltergesetz, BGBL Nr. 157/1946, mit Berücksichtigung der
Verwaltergesetznovelle, BGBL Nr. 163/1949, § 28). 

Den 'Mitgliedern des Betriebsrates obliegt ebenfalls die
Verpflichtung, über alle. ihnen in Ausübung ihres t\mtes 
bekanntgewordenen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, 
insbesondere über die ihnen als geheim bezeichneten
technischen Einrichtungen, Verfahren und Eigentümlich­
keiten des Betriebes strengste Verschwiegenheit zu be­
obachten. Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmung 
werden jedoch, sofern die Tat nach anderen Gesetzen 
nicht einer strengeren Strafe unterliegt, als Verwaltungs­
übertretung geahndet (Betriebsrätegesetz, BGBL Nr. 97/1947,
mit Berücksichtigung des BGBL Nr. 157/1948, §§ 17 
und 27) .. 

Auch alle Funktionäre und das gesamte_ Personal der
nach dem Handelskammergesetz gebildeten Körperschaften 
sind, soweit gesetzlich nichts anderes besti1;1lllt ·ist, zur 

;.. 

4 

Verschwiegenheit über alle ihnen aus ihrer . amtlichen 
Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet._ Von 
dieser Verpflichtung kann über Verlangen emes Gen_chtes 
oder einer Behörde der zuständige Vorgesetzte entbmden 
(BGBL Nr. 182/1946 mit Berücksichtigung der beiden Han­
delskammergesetznovellen, BGBL Nr. 21/1948 und Nr. 76/ 
1950, § 66). 

D·as Invalideneinstellungsgesetz, BGBL Nr. 163/1946, mit 
Berücksichtigung der Invalideneinstellungsgesetz-Novellen,
BGB!. fir. 16/1948 und Nr. 146/1950, verankert die Ver­
schwiegenheitspflicht im § 20, wonach die zur Einholung
von Auskünften befugten oder mit der Ueberwachung
betrauten oder sonst an der Durchführung dieses Bundes­
gesetzes beteiligten Organe zur Geh.eimhaltung . der zu
ihrer Kenntnis gelangenden Geschäfts- und Betnebsver­
hältnisse verpflichtet sind. Eine Uebertretung dieser Be­
stimmung stellt eine Verwaltungsübertretung dar, sofern 
die Handlung nicht einer strengeren Strafbestimmung un-•
terliegt (§ 21). 

Selbst die Gewerbeordnung kennt die Verpflichtung 
zur Verschwiegenheit. So ist zum Beisp_iel nach § 76 der
Hilfsarbeiter und nach § 99 b (1) der Lehrling gehalten, 
uber die Betriebsverhältnisse Verschwiegenheit zu beob­
achten. 
. Das Redaktionsgeheimnis beinhaltet der § 45 des oft­
mals abgeänderten Pressegesetzes, BGBL Nr. 218/1922, wo­
nach Personen, die bei der Herstellung einer periodischen 
Druckschrift berufsmäßig mitwirken, in einem Strafver­
fahren, das wegen des Inhaltes der periodischen :1)ru:k�·)
schrift eingeleitet worden ist, bei allen Fragen, die sich 
auf eine in den allgemeinen Strafgesetzen begründete
strafrechtliche Verantwortlichkeit beziehen (§ 29), von d�r
Verbindlichkeit zur Ablegung des Zeugnisses befreit sind.
Diese Befreiung erstreckt sich nicht auf Inserate. 

Weiter ist noch erwähnenswert, daß auch der Haus­
besorger zur Verschwiegenheit über die Privat- und Fa­
milienverhältnisse der Hausbewohner verpflichtet ist und
hierüber nur der Behörde sowie Fürsorgepersonen, die
sich als solche ausweisen, und in den Fällen des § 2 der
Hausbesorgerordnung auch dem Hauseigentümer (Verwal-
ter) Auskunft geben darf (BGBL Nr. 154/1957, § 4). 7 

Darüber hinaus besteht aber noch für etliche andere
Personen die Pflicht zur Verschwiegenheit, vor allem für
Rechtsanwälte, Notare, Verteidiger in Strafsachen, Patent­
anwälte, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer und
Steuerberater. 

Nach § 321 (4) ZPO darf zum Beispiel ein Rechts­
anwalt als Zeuge die Aussag·e in Ansehung desjenigen
verweigern, was ihm in seiner Eigenschaft als Rechts­
anwalt von seiner Partei anvertraut wurde. Im Gerichts­
verfahren hat auch der Verteidiger das Entschlagungs­
recht als Zeuge, und zwar gemäß § 152 (1) 2. StPO in 
Ansehung desjenigen, was ihm' in dieser Eigenschaft von 
dem Beschuldigten anvertraut worden ist. . 

Nach §§ 321 (3) (5) ZPO und 49 (1) b AVG darf di.
Aussage von einem Zeugen über Tatsachen bzw. Frag<:n -
verweigert werden, · über die er nicht aussagen bzw. die 
er nicht beantworten könnte, ohne eine ihm obliegende
staatlich anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit, von
der er nicht gültig entbunden wurde, zu verletzen oder
ein Kunst-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis zu offen­
baren. Darüber hinaus kann von einer Partei gemäß § 305
(4) ZPO auch die Vorlage einer Urkunde verweigert wer­
den, wenn sie dadurch eine staatlich anerkannte Pflicht
zur Verschwiegenheit, von der sie nicht gültig entbun­
den wurde, oder ein Kunst- oder Geschäftsgeheimnis ver­
letzen würde. Im Strafverfahren dürfte im öesonderen
Falle der § 153 StPO Anwendung finden, wonach, w:enn
die Ablegung des Zeugnisses oder die Beantwortung emer

.Frage für den Zeugen einen unmittelbaren oder bedeuten­
den Vermögensnachteil nach sich ziehen würde (wie zum
Beispiel bei, Preisgabe eines wichtigen Betriebs- oder �-e­
schäftsgeheimnisses), er nur in besonders wichtigen Fal­
len dazu verhalten werden soll. 

Abschließend wird bemerkt, daß Kontrollorgane, so­
fern diese amtlich bestellt und beeidet sind, wie zum 
Beispiel Arbeitsinspektoren oder Organe des Rechnungs­
hofes, bei Offenbarung des ihnen bei Ausübung ihres
Dienstes bekanntgewordenen Geschäfts·- und Betriebs­
geheimnisses eines Unternehmens unter Umständel'I auch
wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses zur Verantwor­
tung gezogen werden könnten. 

,. 
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Aus dem Kriminologischen Institut der Universität Graz: Vorstand Univ.-Doz. Dr. HANNS BELLA VIC 

Kerzenuntersuchung 
•

IID polarisierten Licht 
1 Von Univ.-Assistent Dr. GERTH NEUDERT 1 

1. Im Juli 1955, um zirka 21.30 Uhr, fuhr der Beschul­
digte Josef G .. mit einem Pferdefuhrwerk, das mit Heu 
beladen war, in Richtung zu seinem Hof. Seine Gattin
Maria ging angeblich hinter dem Fuhrwerk nach. Auf
einem schmalen Gemeindeweg kam dem Fuhrwerk ein
Schuhmachermeister, in alkoholisiertem Zustand, auf einem 
unbeleuchteten Fahrrad, entgegen. Dieser fuhr frontal mit
dem Fahrrad in die Deichsel des Wagens hinein, kam zu
Sturz t!nd wurde von den Pferden samt dem Heuwagen
überrollt. Nachdem der Beschuldigte die Pferde und. den 
Wagen nach Hause gebracht hatte, begab.c er sich sogleich 
an die Unfc\llstelle , und als er dort den Verunglückten,
der inzwischen seinen Verletzungen erlegen war, fand;
erstattete er beim Gendarmeriepostenkommando in · R. 
eine Unfallsmeldung. Im Zuge der Erhebungen wurde
auch die Frage aufgeworfen, o� das Fuhrwerk ordnungs­
gemäß beleuchtet war oder nicht. Die Vernehmungen 
ergaben in dieser Frage keine Klarheit, denn der Beschul­
digte gab an, eine brennende Stallaterne in der linken 
Hand getragen zu haben, während er mit der rechten 

.A.Hand die Zügel führte. Im Momente des Zusammenpralls 
'W'sei ihm die Lampe aus der Hand gefallen und verlöscht. 

Die Gattin des Beschuldigten bestätigte diese Angaben. 
Verschiedene Bauern, an deren Gehöften der Wagen des 
Beschuldigten vorbeigekommen war, gab�n an, keine Be­
leuchtung bemerkt zu haben. 

Zur Klärung der Frage, ob die Late1:ne zur Zeit des 
Unfalls gebrannt hatte oder nicht, wurde die gegenständ­
liche Laterne dem Institut eingesandt. Es handelte sich 
dabei um ein, altes, quaderförmiges Gehäuse aus schon 
verrostetem Blech bzw. Draht, welches an den vier Seiten 
ursprünglich mit Glasplatten verschlossen war. Im Zeit­
punkte der Untersuchung waren die Scheiben bereits zer­
brochen; verschieden große Stücke derselben waren zum 
Teil noch in den Seitenflächen eingeklemmt zum Teil 
waren. solche _ lose beigegeben. Nach Behauptu�g des Be­
schuldigten sei als Beleuchtungsmittel die noch im Gehäuse 
befindliche etwa 3,8 cm höhe und 3 cm dicke Kerze 
welche auf einem Stearinlicht in einem Pappendeckel� 
schüsselchen aufgeschmolzen war, verwendet worden; er­
wähnt sei noch, daß die Glas.scheiben auf der einen Seite, 
wie auch der Boden der Laterne, stark mit abgetropftem 
Kerzenmaterial ·bedeckt waren. 

Die vom Gericht gestellte Frage war, ob die Kerze im 
Momente des Zusammenpralles gebrannt hatte oder nicht. 
Ausgangspunkt für diese Untersuchung war die Annahme 

.-paß sich _bei jeder brenne;iden Kerze rund um den Brenn� 
�ocht eme wannenfonruge Vertiefung bildet, die mit 

flüssigem Kerzenmaterial gefüllt ist, welches natürlich 
ausgeflossen oder verspritzt worden sein müßte als die 
Laterne zu Boden fiel. Dieses Kerzenmaterial müßte aber 
irgendwo innen im LampengehätJSe feststellbar sein. Wenn 
diese Frage bejaht werden könnte, wäre damit eindeutig 
der Nachweis dafür erbracht, daß �e sich zuletzt im 
Gehäuse befindliche Kerze tatsächlich frgendwann-'einmal 
gebrannt hatte. · , ·�

Die zu_ lösende Frag� war daher,' 9b · es n1..ifgiJ�. ist, 
nachzuweisen, daß irgendwo im· Gehäuse Kerzensp ren 
von der Qualität der angeblich gebrannten Kerze fest­
stellbar sind. Methodisch kommt für diesen Nachweis nur
die mikroskopische Untersuchung im polarisierten Licht
der Kerz.;nmaterialien in Betracht. Zum Zwecke der
Durchführung der Untersuchung mußten daher vorerst von
den Tropfen aus den Innenseiten der Gläser und dem Ge­
häuseboden einerseits und von der Kerze anderseits eine 
entsprechende Anzahl von Mikropräparaten hergestellt 
werden. 

2. Um dem Gang der Untersu�lmng folgen zu können,
müssen hier einige Grundbegriffe aus der Optik bzw. aus
der Polarisationsmikroskopie eingefügt werden. 

Bei der Betrachtung der für unsere Untersuchung 
angewandten Phänomene gehen wir von der Feststellung 
aus, daß Licht die Summe elektromagnetischer Schwin­
gungen ist," die zur Fortpflanzungsrichtung senkrecht ste­
hen. Verläuft die Schwingung nach allen Richtungen, 

dann sprechen wir von natürlichem Licht, liegt die Schwin­
gung aber in e i n  e r  E b e n e, dann sprechen wir von 
polarisiertem (gerichtetem) Liclit; die Schwingungsebene
wirq dann Polarisationsebene genannt. Wenn ein Licht­
strahl von einem Medium in ein anderes übergeht, so tritt
an der Berührungsstelle beider Medien sowohl Reflexion
als auch Brechung auf. Der Brechungswinkel i_st wieder­
um vom Medium und' vom Einfallswinkel abhängig. Ge­
wisse Medien haben die Eigensch_aft, den einfallenden
Lichtstrahl nicht nur zu brechen, sondern ihn außerdem
noch in zwei Strahlen zu zerlegen: die sogenannte.
Doppelbrechung. Unter anderen gehört dazu das Mineral
Kalkspat, welches im sogenannten Nicol'schen Prisma Ver­
wendung findet. Wird nun Licht durch ein solches 
Nicol'sches Prisma gesendet, so ergibt sich folgender 
Strahlengang. Das Licht L trifft auf die Fläche AB auf. 
An dieser Berührungsstelle wird der einfallende Licht­
strahl in den ordentlichen (mit b bezeichneten) und den
außerordentlichen Strahl (mit a bezeichnet) zerlegt. Der
ordentliche Strahl durchdringt das Prisma und läuft 
nach dem Austritt in gleicher Richtung mit gleicher Inten­
sität weiter, er schwingt nur mehr in einer Ebene, _ ist 
also polarisiertes Licht. Der außerordentliche Strahl wird 
jedoch an der Kitturfgs:§telle total reflektiert und verläßt
das Prisma · seitlich (siehe Abb. 1). 
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Abb. 1 

Nach dem Austritt aus dem ,doppelt brechenden· 
Medium vereinigen sich die beiden Strahlen wieder in
demselben Strahlengang. Durch die verschieden langen
Wege innerhalb des Mediums tritt aber auch eine Ver­
schiebung der Wellenbewegungen gegen<:i�ander auf. J?.a­
durch kommt es zu einer Auslöschung e1mger Wellenlan­
gen des weißen Lichts (weißes Licht. ist die Summe aller
Spektralfarben), wodurch Farberschemungen _(Inte�ferenz­
farben) auftreten. Durch Verwendung eines G1psplattchens 
rot I. c. werden die nunmehr erzielten Interfei:enzfarben 
durch die neuerliche Doppelbrechung und_ damit verbu1;­
denen Interferenz verstärkt, wodurch die Farberschei­
nungen an Intensität bedeu_ten? zun�h:11en. 

Das Prinzip eines Polansationsmikr oskops best�h.t, 
nun

d in daß in den normalen Strahlengang 2 N1col sehe
p�rs�en eingeschaltet werden, wobei ei_nes dayon dr�hbar
rund um die Schwingungsebene angeordnet !St. Bei ge-
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kreuzter Stellung der beiden Prismen (Polarisator und 
Analysator) kommt es zu einer Auslöschung des Lichtes. 
Wird aber in den Strahlengang ein doppelt brechendes. 
Objekt eingeschoben, so kommt es wieder zu einer Auf­
hellung und J;,ei Verwendung eines Gipsplättchens R I 0, 
zu deutlich differenzierbaren Interferenzfarben. 

Als weitere theoretische Untersuchungsgrundlage ist 
die Kenntnis der spezifischen Eigenartigkeiten von Ker­
zenmaterialien im allgemeinen Voraussetzung. So besteht 
jedes Kerzenmaterial aus verschiedenen Bestandteilen, 
die unter der Sammelbezeichnung „feste Säuren der 
natürlichen Fette" oder durch „katalytische Reduktion ge­
härteter Fette" aufscheinen. Der wichtigste Bestandteil 
handelsüblicher Kerzen ist Paraffin, Ceresin, Wachse und 
Unschlitt. Diese Substanzen werden nun je nach Qualität 
und Preislage der herzustellenden Kerzen verschieden, 
entweder unvermischt oder aber auch in wechselnder Kon­
zentration verwendet. 

3. Nachdem nun von den Tropfspuren, welche auf
dem Boden des Laternengehäuses sowie auf den Glas­
teilen sichergestellt -wurden, ebenso wie von der Kerze 
Proben entnommen wurden, konnte die eigentliche ver­
gle:ichende Untersuchung begonnen werden. 

Vorerst wurden sämtliche Präparate von den Glas­
stücken und aus dem Gehäuse untersucht. Es fanden sich 

Abb. 2 

durchlaufend in al:en Präparaten der fraglichen Spu�en 
bei gleichmäßigem rotem Untergrund zarte Figuren, die 
untereinander sehr verästelt waren und in ihrer Farbge­
bung zartgelb erschienen. Die A.este dieser Figuren waren 
in ihrer Form im Durchlicht mehr gerade, es kam aber 
auch bei einzelnen Teilen zu Ausbauchungen. Die Enden 
waren meist keulenförmig verdickt, liefen aber auch mit­
unter spindelförmig zu. Vereinzelt fanden sich noch hell­
blaue Punkte innerhalb des geschlossenen Bildes des frag­
lichen Kerzenmaterials. Neben diesen Formen fanden sich 
aber auch Stellen, die überhaupt keine Lichtbrechungser­
scheinungen aufwiesen und in ihrer Farbe von einem 
hellen Gelbgrün bis zu einem schmutzig graubraunen 
Ton reichten. Der Helligkeitsunterschied war bedingt 
durch die Konzentration innerhalb der Verteilung im 
Präparat. Dazwischen fan�en sich . weiters eingestreu�e 
dunkle in ihrer Farbe mcht bestunmbare Punkte, die. 
als Ruß- oder Schmutzteilchen angesehen werden konnten 
(siehe Abb. 2). . . 

Die Mikrobilder der Vergleichskerze zeigten hmgegen
einen bedeutend klareren Aufbau, wobei beson�ers au_gen­
scheinlich die relativ viel gröbere und wemger dichte
Struktur der Polarisationsfiguren he�vortrat. In der 1:arb­
tönung erschienen diese Präparate viel bunter. Es ze1g�en
sich auf rotem Untergrund neben gelben und blauen stab­
chenförmigen Gebilden intensiv blau leuchtende stern-
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förmige Punkte. Im ganzen gesehen erschien das Material 
der Vergleichskerze als wirre Lagerung schmaler, stab­
bis lanzettförmiger Teilchen, vorwiegend p:rnrweise paral­
lel, ungefähr von 8-facher Längenabmessung im Ver­
gleich zur Breite. 

'Durch das fast gänzliche Fehlen feinerer Partikel, 
durch die charakteristische Doppelnadelform sowie durch 
die relativ große Aufgelockertheit des Gefüges ergab sich 
eine eindeutige Unterschiedlichkeit zu den fraglichen 
Tropfspuren (siehe Abb. 3). 

Als weiterer Vergleich wurde ein Stück Unschlitt ge­
schmolzen und ebenfalls einer mikroskopischen Unter­
suchung im polarisierten Licht unterzogen. Es ergab sich 
daraus volle Uebereinstimmung zwischen diesem Präpa­
rat (Abb. 4) und jen_en, die in dem Laternengehäuse ent­
nommen worden waren. 

Daraus ergab' sich der Schluß, daß die zur Unter­
suchung eingesandte Kerze als eine fabriksmäßig herge­
stellte handelsübliche Ware aus verschiedenen Bestand­
teilen anzusehen ist, während die fraglichen Tropfspuren 

Abb, 4 

Rettungsschwimmen in der Gendarmerie 

1 . 
Von Gend.-Oberleutnant FRITZ MOSSER, 

1Kommandant der Ergänzungsabteilung des Lanc:iesgendarmeriekommandos für Salzburg 

In den vergangenen Jahren hat Oesterreich seinen Ruf 
als Fremdenverkehrsland ersten Ranges wiedererlangt. In 
den meisten Fällen wurden die Fremdenverkehrsziffern 
der Vorkriegsjahre um ein Vielfaches übertroffen und
heute steht Oesterreich als Reiseland bereits mit an der 
Spitze der europäischen Staaten. Nicht zuletzt sind es 
Oesterreichs Gewässer, die zahlreichen Flüsse und herr­
lichen Seen, die den Hauptanziehungspunkt für die Frem­
den bilden, die Erholung und Entspannung suchen. Waren 
unsere Gewässer in früheren Jahren ein nur wenigen 
Idealisten näher bekanntes Gebiet, so brachte es die Zeit 
mit sich, daß immer mehr Menschen an der Fluß- und 

Nackengriff 

Seenwelt Gefallen fanden. Das Schwimmen entwickelte 
sich zu einem Volkssport. Damit aber gesellte sich eine 
neue Unfallsquelle zu den bereits bestehenden. Alljährlich 
fordert der nasse Tod seine Opfer. Wenngleich auch die 
ersten Gegenmaßnahmen von seiten der verschiedenen 
Leben�rettungsgesellschaften getroffen wurden, so wurde 
auch die Gendarmerie durch diese Entwicklung mit neuen 
Aufgaben betraut. 

,,Schützen und helfen" ist der Leitgedanke des Gen- . 
darmeriekorps. Unter diesem Motto wird nicht nur' der 
Schutz der Bevölkerung vor strafbaren Handlungen, son­
dern auch die Mitwirkung bei Unglücksfällen und Ele­
mentarereignissen verstanden. § . 101 der Gendarmerie­
dienstinstruktion sagt unter anderem, es sei die Pflicht des 
Gendarmen, unter Anwendung aller ihm zu Gebote ste-

..ahenden Mittel, die von einer Gefahr bedrohten Menschen 
�uf diese aufmerksam zu machen, Hilfe und {lnterstützung, 

- wie und wo es nur möglich ist, zu schaffen und über­
haupt alles einzuleitez;i, damit die Gefahr entweder gänz� 
lieh abgewendet oder womöglich vermindert wird. So 
hat der Gendarmeriebeamte zur Rettung von Menschen, 
die sich tn Gefahr befinden, selbst mitzuwirken. 

Schon mancher Gendarmeriebeamte trägt mit Stolz die 
für eine unter Einsatz seines Lebens durchgeführte Ret­
tung vom Bundespräsidenten erhaltene Auszeichnung. 

Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß der als Rettungs­
schwimmer ausgebildete Gendarm nicht nur bei eigent­
lichen Rettungsaktionen mitwirkt, sondern auch die nach­
folgenden Hilfeleistungen, Wiedererweckungen usw. ent-

in der Laterne und auf den Glasteilen chemisch reines 
Unschlitt, vermengt mit Staub- oder Rußteilchen, sind. 
Daraus folgt aber weiter, daß die angeblich in der Laterne 
brennende Kerze in diesem Gehäuse nie gebrannt haben 
konnte, da s·::mst auf jeden Fall auch Spuren dieses· 
Kerzenmaterials hätten festgestellt werden müssen. 

Die vorliegende Betrachtung soll dazu dienen, ein 
größeres Verständnis für die rein kriminaltechnischen 
Untersuchungsmethoden und damit für den Sachbeweis 
im allgemeinen zu wecken. barüber hinaus soll gezeigt 
werden, daß sich mitunter Fragen, die vorerst unlösbar 
erscheinen, bei näherer Betrachtung und Ueberlegung 
sehr wohl positiv klären lassen kpnnen. 

weder selbst durchführen oder zumindest darauf Einfluß 
nehmen kann. Immer wieder ereignen sich Unfälle, bei 
denen ein nicht sachkundiger Retter ,mit mehr gutem 
Willen als Erfahrung Beistand leistet und durch seine 
Behandlung wertvolle Zeit vergeudet. Ein ausgebildeter 
Helfer, der seine Hilfeleistung mit Verantwortungsbewußt­
sein durchführt, wird durch seine sichere Art ungleich 
wertvollere Dienste leisten als Menschen, die übereilt 
und ziellos handeln. Gerade · auf dem Lande, wo der 
zuständige Gemeindearzt oft nicht ·gleich erreicht wer­
den kann, ist es vielfach der Gendarmeriebeamte, der in 
solchen Fällen zuerst gerufen wird und der dann allein 
auf sein Können angewiesen ist. Hier liegt nun die ganze 
Last der Verantwortung über das Leben eines anderen 
Menschen bei ihm. 

Durch die ständige Zunahme des Schiffs- und Boots­
verkehrs auf den österreichischen Gewässern wurde es 
notwendig, auch auf diesem Gebiet entsprechende Maß­
nahmen zu treffen. Die Errichtung von Gendarmerie­
Motorbootstationen trägt dieser Notwendigkeit Rechnung. 

_Neben der Ueberwachung der Einhaltung der seepolizei­
lichen Vorschriften und der Verhütung von strafbaren 
Handlungen im Seengebiet, obliegt den Besatzungen der 
Motorboote insbesondere auch die Hilfeleistung bei See-. 
notfällen. Auch hier erweist sich aus der Eigenart des 
Dienstes der Einsatz von Gendarmen, die als. Retter aus­
gebildet wurden, als zweckmäßig. 

Aber nicht nur bei Unglücksfällen, die einzelne Per­
sonen betreffen, sondern auch bei Hochwasserkatastrophen 
und Ueberflutungen ist die Gendarmerie nach ihrer 
Zweckbestimmung zur Hilfeleistung verpflichtet. Bei allen 
bekannten Katastrophenfällen standen Gendarmen mit an 
erster Stelle und stellten im Einsatz ihren Mann. Gerade 
für Einsätze dieser Art ·ist die Ausbildung als Rettungs­
schwimmer nicht nur für die eigene Sicherheit, sondern 
auch im Interesse der Hilfeleistung für die von der 
Katastrophe Betroffenen von großem Vorteil. · 

Nichts ist schöner und erhabener, als helfen zu dürfen 
und helfen zu können. Der Rettungsdienst erfordert 
Männer, die körperlich den höchsten Anforderungen ge­
wachsen sind und die keine Gefahr scheuen, wenn es 
gilt, Menschen dem nassen Tod zu entreißen. 

Oberarmgriff 

Literaturangaben zu „Kerzenuntersuchung im polarisierten
· Licht" 

L e c h  er : ,,Lehrbuch der Physik", Teubner, Leipzig-:8erlin 1933. 
Pa t z e l t - R a a z : ,,Das Mikroskop", Fromme, Wien 1950. 

Ho g e r - T o b  l e r  : ,,Das Mikroskop", Springer, Berlin 1932. 

Tür k e  l : ,,Artikel in Symptomatologie und Technik", Moser, 
Graz 1931. 

Ri n n  e : ,,Einführung in die krlstallograph.ische Formenlehre", 

Jännekes-Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1922. 

HO I d e: ,,Kohlenwasserstoff öle und -fette", Springer, :8erlin 1924. 

B u rst l n : ,,Untersuchungsmethoden der Erdölindustrie", 

Springer, Berlin 1930. 
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Psychologie und Kriminalität 
Gedanken zum gleichnapzigen Buch von F. E. Louwage 1 

. 1 Von Landesgerichtsrat Dipl.-Volkswirt DDr. TH. C. GöSSWEINER�SAIKO 1 

Können die für die Praxis eminent brauchbaren Werte 
eines Buches in der Form der üblichen Buchbesprechung 
nicht erschöpfend dargestellt werden, empfiehlt es sich, 
dieselben, die_ herkömmliche Beschreibung mit dem Nütz­
lichen verbindend, zu Gegenständen eines eigenen -Auf­
satzes zu machen. Diese Handregel trifft auf das im 
Untertitel zitierte Werk zu, dessen Verfasser als Präsi­
dent der ·I. K. P. K. und als Generalinspektor der bel­
gischen Polizei international bekannt geworden ist. 

Die Anlage des Werkes ist da vorbildlich durchdacht 
und durchgehend -.konstruktiv. Die Demonstration eines 
„Systems der Kriminalwissenschaften" 2 verrät gleichfalls 
die umsichtige Hand des erfahrenen Meisters der Kriminal­
praxis. Das Tableau (Seite 11) kann ob seiner ausreichend 
großgegliederten Konstruktion als eine ideale Diskussions� 
basis zur längst fälligen Bereinigung des alten Streites 
hinsichtlich des Merkmalsinhaltes der einschlägigen Groß­
begriffe angesehen werden. Auf derselben umsichtigen 
Linie liegen im Eingange auch die grundlegenden rechfs­
philosophischen Sentenzen über das „Recht zu strafen". 

Die im folgenden Abschnitt zitierte Vervaecksche Ein­
teilung 3 der wissenschaftlichen Untergliederung der Kri­
minalanthropologie in 1. die empirische Periode, 2. die 
Lombroso-Periode, 3. die Anti-Lombroso-Periode, 4. die 
eklektische Periode und 5. die Periode der m o d e r n e n 
K r i m i  n a 1-Anthropologie 4 ist schiechthin wissenswert. 

Da die kriminalistisch immer wichtiger werdenden 
Grenzgebiete Psychologie, Psychoanalyse, Psychotechnik, 
Psychiatrie, Massen-, Gruppen- und Vernehmungspsycho­
logie durch einen Kriminalisten, der genau weiß, was 
der praktische Kriminaldienst von diesen neuen Diszipli­
nen wirklich braucht, praxisnah• erörtert werden, er­
scheint das Werk auch als eine vortreffliche Einführung 
in diese Nahtgebiete der modernen Kriminologie. · 

Bei den Untersuchungen über die Aetiologie des Ver­
brechens vermißt man allerdings die Klarstellung, daß es 
ein naturwissenschaftliches Verbrechen, ein „crimen na­
turale" ebensowenig gibt, wie einen geborenen Verbre­
cher (delinq.uento nato), und der Unrechtsgehalt des Ver­
brechens vielmehr und hauptsächlich soziologisch-histo­
risch und geographisch bzw. ethnographisch bedingt ist. 
Die Vermerkung dieses Ausgangspunktes erscheint aber 
schon deshalb wesentlich, weil der unerläßlich werte Ge­
sichtswinkel auf keinen Fall verlorengehen darf. Jede 
ernste Entwicklungsarbeit verlangt weiter, daß die ,Kri­
minologie als eine naturwissenschaftliche Disziplin be­
trachtet wird, die mit exakt-wissensGhaftllcher Methodik 
menschliche Handlungen im Lichte veränderlicher Rechts­
verhältnisse untersucht. In diesem Lichte ist auch die 
Frage nach dem wechselwirkenden Zusammenha,ng von 
verbrecherischer Neigung und Veranlagung sowie von 
Körperbau und Charakter (Kretschmer) zu sehen. 

Daß im Sinne der jungen Ausdrucksforschung Charak­
ter- und Körperbau Einfluß auf die Auslassungen des 
Menschen nehmen, ist mittlerweile geradezu evident ge­
worden. Aber erst unter gewissen Umständen 5, wie im 

1 Verlag „Kriminalistik", Fachverlag für kriminalistische Fach­
literatur, Hamburg 1957, 398 Seiten. 

2 In diesem Tableau stellt Louwage vorerst der Kriminologie, 
als der Lehre vom Verbrechen, die Kriminalistik, als die Lehre 
von der Verbrechensverfolgung gegenüber. Zu ersterem Bereich 
zählt er die Unter-Diszipline Kriminal-Soziologie-Psychologie­
Statislik und -Phänomenologie, und zum zweiten Arbeitsbereich 
einerseits die der Verbrechensaufklärung selbst dienenden Ge.biete 
der Kriminaltaktik und -Technik und anderseits die krimina1-
politischen Gebiete der einschlägigen Normenkomplexe (Straf­
prozeßordnung und Strafgesetz) und die PönolQgie. Die kritische 
Erörterung dieses Systems muß aus technischen Gründen einem 
eigenen Aufsatz überlassen bleiben. Hier kann dazu nur gesagt 
werden daß die Unterlassung der Einbezielrung weiterer moder­
ner und immer wichtiger werdender Gebiete wie der Kriminal­
biologie, -Somatologie, -Anthropologie und -Aethiologie usw. einer­
seits und der Strafrechtsphilosophie anderseits, das Tableau nicht 
vollständig erscheinen lassen. 

s Die sogenannte belgische oder 'internationale Schule, die 
ReP.räsentantin der modernen Anthropologie, vereinigt die Ergeb­
rtisse der positivistischen und der klassischen Lehren. 

4 Yervaeck (Brüssel), d. i. Tullio (Rom), Adler, Freud, L�nz, 
Selig, Kretschmer, Lange u. a. m. (Deutschland und Oesterre1ch). 
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F�lle des Auftreffens menschlicher _ Handlungen - als 
naturwissenschaftliche Phänomene - auf entsprechende 
soziologische (geisteswissenschaftliche) Konventionen -
sprich Rechtsverhältnisse -, ergibt sich die Frage der 
akuten jeweiligen Strafbarkeit derselben (ein Robinson 
kann kein Verbrechen begehen!). Damit stellt sich das 
Verbrechen als ein rein soziologisches Phänomen dar. 
Ein Umstand, der ebenfalls nie außer acht gelassen wer­
den darf, soll die Entwicklungsarbeit nicht unersprießlich 
werden. 

Die Bedeutung des Milieus - schon fast im Sinne der 
Milieutheorie des Lacacagne, Lyon 6 

- hat Louwage mit 
folgender Forderung zeitlos - zutreffend umrissen: ,,die 
Söhne von sehr reichen und von verbrecherischen Vätern 
sollten schon sehr jung aus ihrer Umgebung entfernt 
werden". 

Im Lichte der immer bedeutsamer werdenden biolo­
gisch-soziologischen Forschungsergebnisse 7 wird die Rolle 
der strafrechtlichen Jurisprudenz als notwendiges Uebel 
,,fern allem Selbstzweck, als dem Leben dienende Ord­
-nungsfunktion erst völlig klar; damit kommen auch die 
jenseits eines ausgesprochen mechanistisch angewandten 
Kausaldogmas untrennbar aufeinander wirkenden mensr;h�
lich·en Faktoren weitaus voller zur Geltung. Bei dieser 
Schau wird das Urteil, abseits jeden absoluten Gerech­
tigkeitswahnes zur unerläßlichen Arbeitshypothese, ·die 
nach menschlichem Ermessen stets bemüht ist, vor der 
ewigen Prophetie Gottes standzuhalten." 

Schließlich widmet sich der Verfasser auch massen­
psychologischen Problemen. In diesem Zusammenhange 
weist· er auf die gefährlich hohe Suggestibilität' folgender· 
Daten hin: 

1. die große Zahl, 2. die entscheidenden Ideen bei ent­
scheidenden Gelegenheiten, 3. die Suggestion und die Wie­
derholung, . 4. die Vereinfachung und die Bildhaftigkeit, 
5. die unkontrollierbare, subversive Gefühlsmäßigkeit,
6. die primitive Beweisfüh.rung, 7. das imponierende auto­
ritäre Verhalten, 8. die leidenschaftliche bzw. heftige
Redeweise und das gewaltsame mitreißende Vorgehen und
9. der rationelle Einsatz urid die rationelle Lenkung aller
möglichen publizistischen Mittel. 

Beim Ablesen dieser massenpsychologischen Beeinflus­
sun-gsmittel gewin.nt man unwillkürlich den Eindruck, daß 
die „Lehre vom politischen Delikt", als kriminal-phäno­
menologische Disziplin, gleichfalls schon geboren ist. 

Besonders wichtig atJer erscheint die Aufzählung der 
S�ptome der Unschuld und Schuld, insbesondere für 
den anspruchsvollen Vernehmungspraktiker. Wegen des 
großen praktischen Wertes einer Skala der „psycholo-

.gischen Indizien", soll eine solche hier beispielsweise 
wiedergegeben werden. Als Regelsymptome der Unschuld 
bzw. Schuld sieht der erfahrene Verfasser unter anderem 
folgende vernehmungspsychologische Phänomene. (Seite 
288 ff); die hier in Berücksichtigung der eigenen Erfahrun­
gen des Referenten eine Ergänzung und Abrundung er­
fahren durften: 

5 Edmund Metzger hat diese Umstände in eine „kriminologi­
sche Grundformel" zusammengefaßt: krt (kriminelle Tat) = aeP 
(Anlage und entwicklungsbedingte Persönlichkeit) X ptU (per­
sönlichkeits- und tatgestaltende Umwelt), und dazu vermerkt, 
·daß innerh9lb dieses genügend weiten Bedingungsrahmens die 
Verbrechen geschehen. (Metzger, Kriminologie, Seite 5, Mün­
chen 1951.) 

6 „tout le monde est coupable, excepte le criminel!" 
7 Etwa Dris. A. C3.rrel, des bekannten biologischen Forschers 

und Verfassers des sehr lesenswerten Buches „Der Mensch, das 
unbekannte Wesen", Stuttgart 1955, 321 Seiten. 
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Beim Unschuldigen ist: 
a) Die unmittelbare und direkte Reaktion gegen Vor­

würfe klar, kurz, genau und prägnant. 
b) Der Unschuldige ist stets bemüht, seine Unschuld

durch Tatsachen und Zeugen zu beweisen. Er widmet sich 
vorwiegend den Kernfragen und weicht davon nicht ab. 

c) Der Unschuldige kommt immer wieder auf die An­
klagepunkte zurück. Er_ kreist in seiner Verantwortung 
unaufhörlich um sie und macht Front gegen die Kern­
punkte der Anklage. Seine Argumente haben, nicht selten, 
auch objektiv, eine geradezu hebelwirkende Ueberzeugungs­
kraft. Er versteht sich auch niemals dazu, einen Schaden 
gutzumachen. 

d) Der Hinweis auf eine fehlende Verbindüng zwischen
der unterstellten Tat und dem Verhalten des Angeklagten 
nimmt der Unschuldige zum Anlaß, unermüdlich nachzu­
weisen, daß die Tat völlig unvereinbar sei mit seinen un­
tadeligen Familien- und Berufsverhältnissen und mit sei­
nem bisherigen Lebenswandel. 

e) Rücksichtlich des Alibis ist der Unschuldige viel­
fach gar nicht in der Lage, ein solches zu erbringen, weil 

�r sich aus durchaus natürlichen Gründen einfach nicht 
�rinnern kann, wo er sich zur kritischen Zeit aufgehal­

ten hat. Im übrigen aber stimmen seine diesbezüglichen 
Angaben. 

f) Der Unschuldige verwickelt -sich selten in wesent­
liche Widersprüche. Er verbleibt offen und geradlinig und 
vermeidet es, auch andere ins schiefe Licht zu setzen, in 
Verdacht zu bringen, an einer strafbaren Handlung mit­
verantwortlich zu machen; mit einem Wort er verant­
wortet sich nie in einer auffallend grellen Schwarz-Weiß­
Manier. Der Unschuldige ist auch niemals darauf aus, sich 
Milderungsgründe zu sichern, weil er es nicht notwendig 
hat. 

g) Der Unschuldige ist selten zynisch, es sei denn bitter.
Er ist auch nicht spöttisch, es sei resigniert - sarkastisch. 
Er bleibt ernst und sachlich. 

h) Der Unschuldige ist selten frech bzw. dreist und un­
verschämt, es sei denn empört. 

Diese Skala der psychologischen Indizien, der Schuld 
und der Unschuld ist natürlich nicht einmal annähernd 
abgeschlossen. Obgleich das Gebiet und sein Wert für die 
oft sehr schwierige bewe;iswürdigende Arbeit des erken­
nenden Gerichtes·- ist doch schon zum Beispiel die Er­
weisung der Schuld verhältnismäßig leichter, als die der 
vplligen Unschuld - schon aus der Zeit der „Gebärden­
protokolle" 8 bekannt ist, wurde es bisher systema�isch 
doch so gut wie überhaupt. nicht bearbeitet. Es wäre 
daher angezeigt, zur Aufschließung dieses gewichtigen 
Gebietes unter Berücksichtigung der Ergebnisse der mo­
dernen psychologischen Forschung grundlegende Unter­
suchungen anzustellen. Die bisher unternommenen Test­
versuche (Reizworte usw.) haben noch keine verläßlich 
brauchbaren Fundamente geliefert; es muß daher das 

s Auf die hohe Bedeutung der „Gebärdenprotokolle" zur Ver­
lebendigung des Akteninhaltes und Vermittlung jener eigentümli­
chen Atmosphäre in der die J'rotokolle zusammengekommen sind 
an die höheren Instanzen, hat schon der seinerzeit sowohl als 
Fachschriftsteller, wie auch als badisch-herzoglicher Inquierent 
bekannte Freiherr von Jagemann in seinem noch heute lesens­
werten Werk .._,,gerichtliche Untersuchungskunde'', Frankfurt am 
Main, 1838, hingewiesen., 

Der Schuldige: 
Reagiert gegen solche Vorwürfe abwartend, abschwei­

fend und lauernd. 
Der Schuldige; Simulant, versucht überwieg':nd ,Kern­

fragen auszuweichen und seine Angaben unbestimmt und 
,,korrigierbar" zu halten. 

Der Schuldige vermeidet es, bei peinlichen und miß­
lichen Punkten zu verweilen, die in der Regel die Kern­
fragen sein werden! Geschmeidig versucht er· sie in den 
Hintergrund zu schieben, ihnen auszuweichen, __ WE:il er 
weiß daß eine Diskussion darüber noch verfanglichere 
Frag�n aufrühren oder unliebsame Erklärungen herbei�üh­

. ren könnte. Sein leichtes Auffassungsvermögen erleich-
tert ihm ein langes Verweilen bei schwachen Punkten der 
Anklage und des Beweisverfahrens und die Verschiebung 
der Anklage auf diese schwachen Stellen. Seine Argu­
mente charakterisieren sich oft durch eine sogenannte 
,,schiefe Logik". Er ist auch allzubald bereit, den Scha­
den gutzumachen bzw. daran mitzuwirken. 

Der Schuldige kann sich meist nicht auf ein bisheriges 
untadeliges Verhalten beziehen. Werden solche Beteue­
rungen allzu haltlos und grundlos vorgebracht, so be­
zeugen sie einen Hang zur Hochstapelei und damit -lie­
fern sie auch ein Indiz zur Zumutbarkeit und damit zur 
Schuld. 

Als Ersatz für fehlende Entkräftigungsmittel, wie sie 
nur dem Unschuldigen zukommen, konstruiert der Schul­
dige gerne schwer überprüfbare bzw. auffällig stich­
haltige Alibis. Seine Phantasie findet immer wieder neue 
Vorwände und Rechtfertigungen. Wenn zum- Beispiel ein 
Alibi versagte, bietet er immer wleder neue urid neue an. 
Er verantwortet sich also sehr einfalls- und listenreich 
und ist von einer geradezu schillernden Mannigfaltigkeit. 

Der Schuldige ist lauernd - Schuldige haben ein feines 
Gehör! - passiv und egoistisch, er besitzt eine ziemliche 
Intelligenz und Phantasie und der Einsatz, der ihm zur 
Verfügung_ stehenden_ Mittel, geschieht ohne Rücksicht 
auf die .anderen Beteiligten in einer grellen Schwarz­
Weiß-Manier. lVIit Vorliebe zieht er gewissenlos Unschul­
dige in eine Strafsache hinein, nur um · sich „in eventu" 
M�lderungsgründe zu sichern. 

Der Schuldige �st oft spöttisch, schlau und überlegen. 
Nur zu oft hält er augensichtlich den Vernehmungs­
beamten für dumm. Er zieht selbst ernsthafte Umstände 
ins Lächerliche und lenkt die Gespräche und Aufmerk­
samkeit auf diese Weise von den Kernfragen ab. 

Der Schuldige ist unaufrichtig bis verlogen und be­
hauptet frech Dinge,- die man nur sehr schwer oder über­
haupt riicht kontrollieren kann. Er besitzt eine selten 
dreiste aggressiv-persönliche Selbstsicherheit. Er ist un­
verschämt, vertritt selbst unsinnige Behauptungen mit 
größter Sicherheit und versteht sich meist auf Heuchelei 
(S, i88). Dadurch aber, daß er bei seinen wenig präzisen 
Antworten ebensowenig systematisch vorsichtig ist, bieten 
sich mannigfache Einsatzstellen zum überprüfungsweisen 
Einhaken! 

Gebiet, soll es für die Praxis brauchbar erschlossen, 
auch empirisch erprobt werden. Allerdings muß man bei 
diesen psychologischen' Indizien stets beachten, daß es 
sich hiebei um ausgesprochene Regelfälle handelt und da­
her Ausnahmen durchaus zulassen, sowie daß diese „I n -
z i c h t e n" darüber hinaus auch doppelt bzw. mehrdeutig 
sein können. 

Als bleibende Grundsätzlichkeit kann aber schon heute 
gelten, daß die Verdächtigen, seien sie schuldig oder un­
schuldig, nur gemäß ihrer Ausgangsstellung und_ entspre­
chend der tatsächlichen Sachlage bzw. der von ihnen als 
tatsächlich angenommenen Sachlage reagieren können. 
Diese kriminalpsychologisch äußerst wichtige Ueberle�ng 
- die in ihrer empirischen Verläßlichkeit einer Maxime 
gleich zu achten ist - dürfte bei . der _Untersuchung und
Erprobung der Verantwortungsweise rue außer acht ge-
lassen werden. . 

Möge daher die Herausstellung dieser aufschl\lßreichen

Erfahrungssätze, all denen, die keine_ Gelege_nheit . haben,

die immer umfangreicher werdende emsch�ägige Literatur

mit den jeweils neuen Forsch1.1;1gsergebmssen selbst zu

studieren und welchen diese Zeilen deshalb auc� haupt­

sächlich gewidmet sind, helfen, den schweren Dienst zu

erleichtern. 

' 



Zusammenfassend ist zu sagen, daß das Buch aus-­
gesprochen nützlich und lesenswert ist, und zwar sowohl 
für Organe der Exekutive als auch für gerichtliche Funk­
tionäre. Es schlägt gewissermaßen eine Brücke für alle 
an der Verbrechensbekämpfung Beteiligten. Die Erkennt­
nis dieser Gemeinsamkeit erschließt aber auch die, die 
ganze Kriminalistik schon vom Sachlichen her notwendig 
beherrschende und dieser erst Sinn- und Zweckgebende 
Forderung: jede kriminalistische Tätigkeit, auf das - so­
mit auch die tragendert Kriterien aller kriminaldienst­
lichen Arbeit liefernde - forensische Endziel auszurich­
ten, sollen die oft nur sehr mühevoll gewonnenen Er­
hebungsergebnisse im Kreuzfeuer der Hauptverhandlung 9 10 

beweismäßig nicht völlig entwertet verlorengehen. Die 

9 Mittlerweile erschien im Styria-Verlag Graz-Wien-Köln 
von Enrice Altavilla ein Wnk, wodurch dieser Gegenstand 
unter dem Titel „Forensische Psychologie" insbesondere auch von 
der gerrclitlicnen Warte her untersucht und beleuchtet wird. 

lÖ Siehe dazu auch die Aufsätze des Referenten über: ,,Zur 
Protokolltechnik in Strufsachen" in dem Jänner- und Feber·­
Heft 1958 der „Gendarmerie-Rundschau" (Wien). 
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Notwendigkeit einer wirklich sachlichen Zusammenarbeit 
aller an der Verbrechensbekämpfung beteiligten Stellen, 
muß daher - zumal sie „im Eifer des Gefechtes" des öfte­
ren übersehen wird - bei. jeder Gelegenheit hervorgeho­
ben w_erden. 

Das bedauerliche Fehlen eines Sachwörterverzeichnisses 
ist offenbar nur auf die große Unzahl und Vielfalt der in 
Frage kommenden „termini technici" zurückzuführen. Im 
übrigen aber empfiehlt sich, das aus dem Französischen 
übersetzte Werk „Psychologie et Criminalite", auch durch 
seine drucktechnisch solide und ansprechende Ausstattung. 
Die Feststellung, daß Eigentumsdelikte mit dem Eigen­
tumsbegriff und dem jeweiligen Güterverteilungssystem . 
zusammenhängen sowie daß jede Gesellschaft die Ver­
brechen hat, die sie bedingt und damit verdient (S. 210), 
bekundet ein tiefes Wissen um die großen zusammen­
hänge. Die am Schlusse schlicht vorgetragene Bitte, alle 
Ueberlegungen und Handlungen in den Dienst Gottes zu 
stellen, verleiht diesem verdienstvollen Elaborat schließ­
lich auch von der Seite des Geistigen her, die stille Weihe 
einer wahrhaft hohen Pflichtauffassung. 

Rekonstruktion der Tat - nicht Hausdurchsuchun�
Hausdurchsuchung, ja oder nein? Diese für alle Exe- richterlichen Befehl einholen können da keine Gefahr-

kutivbeamten interessante Frage hatte der Verfassungs- im Verzug" bestanden habe. 
' " 

gerichtshof kürzlich zu entscheiden. Der V e r  f a s s u n g s g e r i c h t s h o f wies die Be-

Folgender jedem Exekutivbeamten alltäglicher Fall 
hatte sich zugetragen: Auf dem . Gendarmerieposten in 
K. hatte eine Frau die Anzeige erstattet, daß ihre Geld­
börse mit 50 Schilling gestohlen worden sei und sie habe 
die Spielgefährten ihres Sohnes, die sechs- und neun­
jährigen Nachbarskinder, in Verdacht. Bei einer Befragung 
in der Volksschule durch eine Fürsorgerin und einen Gen­
darmeriebeamten gab das jüngere Mädchen schließlich zu, 
die Geldbörse aus der Küche der Nachbarin genommen 
zu haben und sie zunächst in einem Holzhaufen, dann im 
Schuppen der Nachbarin und schließlich in der Kredenz 
der elterlichen Küche versteckt zu haben. 

Um die Tat zu rekonstruieren, ließen sich der Gen­
darmeriebeamte und die Fürsorgerin von dem Mädchen 
zeigen wie der Hergang der Tat erfolgt sei, und so be� 
gaben sie sich schließlich auch in das Elternhaus des 
Mädchens, wo dieses auf einen Sessel stieg, die Kredenz 
öffnete und die Schale herzeigte, in die sfe die 50 Schil­
ling hineingegeben hätte. Die Schale erwies sich aber als 
leer, worauf die· Fürsorgerin dem Kind bei der Nachsehau 
in weitere· Kaffeeschalen half. Darauf verließen der Gen­
darmeriebeamte und die Fürsorgerin die Wohnung. 

Die Mutter des verdächtigten Mädchens, damit selbst 
in Verdacht gebracht, brachte nun eine Beschwerde beim 
Verfassungsgerichtshof ein, in der sie die Amtshandlung 
des Gendarmeriebeamten und der Fürsorgerin als „v e r  -
f a s s  u n g s w i d r i g e  H a u s d u  r c h s u c h u n g" bezeich­
nete. Sie stellte sich dabei auf den Standpunkt, daß sie 
dadurch in ihrem verfassungsgesetzlich geschützten Haus­
recht verletzt worden sei, da die Hausdurchsuchung 
ohne -richterlichen Befehl erfolgte. Auch als „Hausdurch­
suchung zum Zweck der Strafrechtspflege" sei die Amts­
handlung verfassungswidrig gewesen, da weder ein Vor­
führungs- oder Verhaftbefehl vorgelegen noch jemand 
auf frischer Tat betreten oder durch öffentliche Nachteile 
oder öff1;mtlichen Ruf einer strafbaren Handlung ver­
dächtig bezeichnet worden sei. Das die Haus<,iurchsuchung 
vornehmende Gendarmerieorgan hätte durchaus einen 

SERIENMöBEL JEDER ART 
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schwerde jedoch als unbegründet ab, weil er die Ansicht 
vertrat, daß ü b e r h a u p t  g a r  k e i n e  H a u s d u r c h -
s u c h�n g  s t a t t g�f u n d e n  habe. Wohl sei es richtig, 
daß em Gendarmeneorgan und die Fürsorgerin das Haus 
und die Küche der Beschwerdeführerin betreten habe doch 
lediglich zu dem Zweck, um die Tat zur Ueberprüfung 
des Geständnisses des Kindes zu rekonstruieren. Erst 
nachdem das Kind in der Kredenz die Schale hergezeigt 
hatte, in der es angeblich das Geld versteckte hätte eine 
wirkliche Suche nach dem verschwundenen Geid einsetzen 
können. 

Die Meinung der Beschwerdeführerin daß die Rekon­
struktion der Tat dadurch überschritten' wurde. daß die 
Fürsorgerin dem Mädchen bei der Nachschau in weitere 
Ka�feeschalen half, ist - nach Ansicht des Verfassungs­
genchtshofes - irrig. Tatsächlich ist es zu einer wirk­
lichen Durchsuchung nicht. gekommen, weil weder wei­
teres Geschirr aus der Kredenz geräumt und untersucht 
noch die Kredenz und deren Laden überhaupt durchsucht 
worden sind. Selbst wenn die Fürsorgerin dem Kind ge­
holfen und dabei drei oder vier Kaffeeschalen berührt 
bzw. in die Hand genommen hat, kann noch nicht von 
e!nem „Durchsuchen" gesprochen werden. Begrifflich set;� 
eme „Durchsuchung" eine systematische Besichtigung w !"..,
nigstens eines bestimmten Objektes (Kredenz) durch das 
behördliche Organ selbst voraus. Auch sonst fand in der 
�ohnung keinerlei Durchsuchung statt, vielmehr ver­
l!eßen die behördlichen Organe nach dieser Rekonstruk­
tion der Tat die Wohnung. Eine Hausdurchsuchung hat 
also gar nir:ht stattgefunden, andernfalls wäre es sinnlos 
gewesen, diese· auf einige selbstgezeigte Kaffeeschalen zu 
beschränken. 

Auch das Betreten einer Wohnung allein ist nach 
ständiger �echtsprechung des Verfassungsgerichtshofes 
keine Hausdurchsuchung. Da das verfassll{lgsgesetzlich ge­
währleistete Grundrecht der Unverletzlichkeit des Haus­
rechtes nur Schutz gegen willkürliche Hausdurchsuchun­
gen gewährt und eine Hausdurchsuchung im gegenständ­
lichen Fall gar nicht stattgefunden hat, wies der Ver­
fassungsgerichtshof diese Beschwerde als unbegründet ab. 

SCHAU RÄUM E: 

Wien I, Goldschmiedg. 6, Tel. 63 75 68 
Graz I, Radetzkystraße 20, Tel ,971 78 
Klagenfurt, Wulfengasse 6, Tel. 58 82 

Feierliche Dekorierung von verdienten Gendarmen 
des Landesgendarmeriekommando_s für Kärnten 

Der Landeshauptmann von Kärnten Ferdinand W/P: d e  -
n i g dekorierte am 6. August 1958 im Spiegelsaale des 
Amtes der Kärntner Landesregierung im Beisein des 
Sicherheitsdirektors Wirkl. Hofrat Dr. 0 d 1 a s e k  und des 
Gendarmerieoberstleutnants Z e 1 i s k a verdiente Gendar­
meriebeamte des Landesgendarmeriekommandos für Kärn­
ten, die sich durch besondere Leistungen hervorgetan 
haben. mit den ihnen vom Herrn Bundespräsidenten mit 
Entschließung vom 24. Juni 1958 verliehenen sichtbaren 
Auszeichnungen. 

Mit der Goldenen Medaille für Verdienste um die 
Republik Oesterreich wurde Gendarmeriebezirksinsp0ktor 
Stefan F r a n k, Kommandant des Gendarmenepostens 
Arnoldstein, ausgezeichnet. Die Silberne Medaille für Ver­
dienste um die Republik Oesterreich erhi-elten Gendar­
merierevierinspektor Emil S c h a r 1, dienstführender Be­
amter der Gendarmerieerhebungsa.bteilung, Gendarmerie� 
revierinspektor Absalon N e i d h a r t, dienstführender Be­
amter der Technischen (Verkehrs-) Abteilung, Gendar­
merieray,onsinspektor Alois K a v r a n, eingeteilter Be­
amter des Gendarmeriepostens Pörtschach am Wörther 
See, und Gendarmerierayonsinspektor Ignaz T h  o n h a u -
s e r, eingeteilter Beamter des Gendarmeriepostens Sankt 

.-,tefan im Lavanttal. Die Bvonzene Medaille für Verdienste 
•·m die Republik Oesterreich wurde an Gen<larmerie­

patrouillenleiter Josef L i n d n e r, Gendarmerieposten Spit­
tal an der Drau, und Gendarmeriepatrouillenleiter Sieg­
walt E x  e n b e r g e  r, Gendarmerieposten Feldkirchen, ver­
liehen. 

B'ezirksinspektor Frank hat sich im schwierigen Grenz­
dienst auf dem exponierten Posten in Arnoldstem an 
verantwortlicher Stelle besonders bewährt; er hat sich 
ferner als Gendarmeriehochalpinist bei wiederholten Ein­
sätzen durch außergewöhnliche Leistungen und besonderen 

Mut hervorgetan. Revierinspektor Scharl hat seit 1946 
mit beachtlichen Erfolgen, vorwiegend im Brandermitt­
lungsdienst, gearbeitet und wird als besonders tüchtige 
Fachkraft auf diesem schwierigsten Gebiet der Kriminali­
stik anerkannt. Revierinspektor Neidhart hat sich im 
technischen Verkehrsdienst bestens bewährt; als Ange­
höriger der alpinen Einsatzgruppe des Landesgendar­
meriekommandos für Kärnten hat er ferner durch- seine 
selbstlose Einsatzfreudigkeit anerkennungswürdige Leistun­
gen vollbracht. 

Rayonsinspektor Kavran und Rayonsinspektor Tnon­
hauser haben sich durch besondere Leistungen und Erfolge 
auf kriminalistischem Gebiet hervorgetan. Auch Gendar­
meriepatrouillenleiter Lindner h:it besondere Erfolge in 
seiner kriminalistischen Tätigkeit - darunt.i,r die Auf­
klärung schwerer Kapitalverbrechen - aufzuweisen, wäh­
rend Patrouillenleiter Exenberger verdienstlich im Sicher­
heitsdienst, <lab,ei insbes,ondere auch im Fahndungswesen, 
tätig war; auch ihm ist es gelungen, schwere Straftaten 
zu klären. 

Landeshauptmann Wedenig richtete an die sieben Gen­
darmeri•ebeamten, dere'n Erfolge und Leistungen nunmehr 
von höchster Stelle gewürdigt wurden, eine sie persönlich 
und die gesamte Gendarmerie ehrende Ansprache, für die 
im Namen der Ausgezeichneten Gendarmeriebezirks­
inspektor Stefan F r-an k dankte und das Versprechen 
abgab, auch weiterhin zum Wohle des Vaterlandes Oester­
reich und seiner Bewohner mit unermüdlichem Eifer 
tätig zu sein. 

Den Abschluß der Dekoration-sfeierlichkeiten bildete 
ein kurzes kameradschaftliches Beisammensein, bei dem 
Gendarmerieoberstleutnant Adolf Z e 1 i s•k a den Ausge­
zeichneten auch namens des Landesgendarmeriekomman­
dos noch einmal die herzlichsten Glückwünsche entbot. 

Von links nach rechts: Gend.-ßczirksinspektor Stefan Frank, Gend.-Revierinspcktor Emil Schnrl, Gend.-Rayonsinspektor Ignaz 
Thonhauser, Gend.-Oberstleutnnnt Adolf Zcliskn, Gend.-Revierinspektor Absnlon Neidhart, Landeshauptmann Ferdinand Wedenig, 
Gend.-Patrouillenleiter Josef Lindner, Sicherheitsdirektor Wirk!. Hofrat Dr. Franz Odlnsek, Gend.-Rayonsinspektor Alois Kavrnn 

und Gend.-Pntrouill.enleiter Siegwalt Exenberger 
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Internationale Polizeisternfahrt ·nach Brüssel 
j Von Gend.-Revierinspektor· KARL SCHRANZ, Landesgendarmeriekommando für das Burgenland 1 

Unter dem Ehrenschutz Königs Bauduin und sämt­
licher belgischer Minister fand am 4. Juli 1958 die 13. Inter­
nationale Polizeisternfahrt nach Brüssel statt. An der Ver­
anstaltung nahmen über 2000 uniformierte Gendarmerie­
und Polizeibeamte aus fast allen Ländern Westeuropas teil. 
Sogar von Uebersee, von den nördlichsten Eiswüsten 
Kanadas, fanden sich Berufskollegen ein, die mit ihren 

Das Atomium als Symbol des Atomzeitalters 

roten Uniformen und breitkrempigen Wildwestern" viel 
bewundert und· photographiert wurden'.' 

Es war ein einmaliges Schauspiel, als die österreichi­
schen Gendarmerie- und Polizeisternfahrer unter dem 
Kommando von Gendarmerieoberst Zenz bzw. Polizei­
general Lehmann kolonnenweise und fahnengeschmückt 
durch die breiten, stark frequentierten Straßen Brüssels 
zum Rathaus St. Gilles fuhren, wo sie vor einer, Ehren­
tribüne Aufstellung nahmen. Nicht weniger eindrucksvoll 
war die darauffolgende Begrüßung der Sternfahrer durch 
den Distriktsbürgermeister Monsieur Jacques Franck- und 
anderer Persönlichkeiten der Stadt sowie das Abspielen 
der österreichischen Bundeshymne durch eine belgische 
Polizeikapelle beim Hissen der österreichischen Fahne. 
Die dortige B!;völkerung ließ sich dieses. Ereignis nicht 
entgehen. Ueberalr winkten sie den Sternfahrern freundlich 
zu oder brachten ihnen durch Applaus ein Zeichen der 
Sympathie entgegen. 

Den Höhepunkt der Feier bildete die am 5. Juli 1958 
im Rathaus von St. Gilles-Brüssel abgehaltene Festveran­
staltung, bei der unter anderem auch die Preisverteilung 
vorgenommen wurde. Um 23 Uhr wurde die Siegerehrung 
angekündigt. Mit großer Spannung verfolgten über 

Abschiedsszene beim Abspielen des „Candle light waltz" 
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2000 Fest- und Ehrengäste den Verlauf der Preisverteilung, 
die für Oesterreich folgendes Resultat ergab: In der 
Nationenwertung erzielten unsere Teilnehmer, hinter 
Deutschland, überraschenderweise den zweiten Platz. In 
der Mannschaftswertung fiel sogar der erste Preis den 
Oesterreichern, und zwar der Motorsportsektion des 
Polizeisportvereins Wien, die mit 90 Teilnehmern und 
65 Kraftfahrzeugen angetreten waren, zu. 

Von den österreichischen Gendarmeriemannschaften 
konnten sich besonders die steirischen und burgenländi­
schen Teilnehmer verhältnismäßig gut placieren. Sie 
brachten für ihre Vereine in Graz und Eisenstadt schöne 
Pokale von Brüssel mit. 

Zum Schluß wurde jeder teilnehm.enden Nation ein 
Sonderpreis für jene� Team eines Landes verliehen, das 
den weitesten Weg zurückzulegen hatte. Dieser Preis fiel 
bei den österreichischen Sternfahrern dem Gendarmerie­
sportverein Burgenland, der mit 30 Teiln.ehmern - Fami­
lienangehörige nicht einger�chnet - vertreten war, zu. 

Am 6. Juli 1958 nahmen alle Ste•rnfahrer - nach Na­
tionen getrennt - an einer Korsofahrt durch Brüssel teil. 
Wieder umsäumten Tausende von Zuschauern die be­
fahrenen Straßen, um die ;,Revue" an sich vorüberziehen 
zu lassen. Die Auffahrt mit den verschieden uniformierte� · 
„Ordnungshütern" bildete auch ein lohnendes Motiv fü,y 

Belgische Gendarmen 

. -

die Kameramänner der belgischen Wochenschau und Tele­
vision. Wiederholt wurden die Objektive auf die verschie­
denen Sternfahrergruppen gerichtet und auf diese Weise� 
das Schauspiel verewigt. ,,- . 

Besonders eindrucksvoll war die Schlußszene der Ver-
;;

anstaltung, als die Musikkapelle vor dem Rathaus das 
Lied vom Abschied, den „Candle light waltz", spielte und 
die Sternfahrer, mit dem · Bürgermeister in der Mitte, 
gegenseitig die Hände ergriffen und so ihr Zusam­
mengehörigkeitsgefühl bekundeten. Durch die Stimmung 
des Augenblicks gerührt, mit Tränen in den Augen und 
dem Ruf: ,,Auf Wiedersehen bei der nächsten Sternfahrt 
in Wien!" verließen die Teilnehmer den Platz. 

Endlich war die Zeit gekommen, wo man sich die 
Hauptattraktion von Brüssel, die angeblich größte Welt­
ausstellung aller Zeiten, besichtigen konnte. Hierüber Ein­
zelheiten zu berichten, dürfte sich erübrigen, da Presse 
und Rundfunk dieses Ereignis monatelang in allen Farben 
geschildert haben. Auf dem Ausstellungsgelände sollte 
vor allem die geistige Struktur und der Anteil cler kul- • 
turellen Werte an den Errungenschaften der Welt zum 
Ausdruck gebracht werden. Obzwar einige Länder von 
dieser Orttndidee etwas abgewichen sind und mehr ihr 
wirt�chaftliches Potential in den Vordergrund rückten, 
so smd doch die meisten Aussteller dem Motto: ,,Bilanz 
einer Welt für eine bessere Welt" gerecht geworden. 

Besondere Bewunderung und Anerkennung fand 
Oesterreich, das durch seinen schönen Pavillon sowie 
seinen Werken der Kunst, Wissenschaft und Kultur den 
Beweis erbrachte, daß es den Sinn und Zweck der Welt-

... 

W 1 ·s S E N 
(BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE NOVEMBER 1958 

WIE WO WED WAS.
1. Wann waren die ersten olympi­

schen Spiele? 
2. Wie lange dauert beim Boxen

eine Runde? 
3. Wie nennt man den Schilauf

durch eine abgesteckte, gewundene 
Bahn? 

4. Wie heißt der freie -Ueber­
schlag in der Luft? 

5. Wieviel Wörter etwa besitzt
<lie deutsche Sprache? 

6. Wie groß ist wohl der Wort­
,A. schatz, über den ein Deutscher im 
. ..,Dur-chschnitt verfügt? · 

7. ·woher kommt das Wort Dollar?
8. Welche Habsburgerin heiratete

einen Mann bürgerlicher Geburt und 
wurde dadurch Kaiserin? 

9. Wel-cher Monarch des 18. Jahr­
hunderts hatte den von ihm Verur­
teilten eigenhändig die Köpfe abge­
schlagen? 

10. Wie heißt der Empfang bei
hohen Staatsbeamten mit dem übli­
chen Fremdwort? 

11. Was ist ein Akkumulator?
12. Wie nennt man einen Druck­

messer? 
13. Was ist Erdschluß?
14. Was ist, der Unterschied zwi- ·

sehen einem Elektromotor und einer 
Dynamomaschine? 

15. Wer erfand wann und wo die
Taschenuhr? 

16. Wie heißt der Erfinder der
Schiffsschraube? 

17. Was 'ist ein Kompressor?
18. Wie heißen die vier Opern,

aus denen sich „Der Rißg der Nibe-
• Jungen" zusammensetzt?

Die „peinLi.che Frage" 

Die Folter, die „peinliche Frage" 
(von poena = Strafe), wurde in der. 
Rechtslehre der Römer mehr zuge­
lassen als gebilligt uncl nur 'bei den 
Sklaven, die ja nicht schwören dut·f: 
ten, angewendet, in den Provinzen 
auch bei Landstreichern und ple­
bejischen Verbrechern, bis sich der 
Rangunterschied nach ußd nach ver­
wischte. Unter den Ka,isern wurden 
Bischöfe, Priester, Soldaten, Ausüber 
der- freien Künste, Munizipiallileamte 
und Kinder vor der F,ol terußg lile­
wahrt, außer lilei Hochverrat und 
feindlicher Absicht gegen den Herr­
scher. Cicero 'bE.haUF>tet, daß in Ataen 
auch die Bürger cler Tortur unter­
worfen wurden; ebenso übten orien-

talische - Despoten sie aus, s-owie 
Mazedonien und die Insel Rhodos. 
Durch die Berührung mit dem Mor­
genland während der Kreuzzüge und 
die Entzündung der Phantasie begann 
mit den Inquisitionsprozessen und 
Hexenverfolgungen im Abendland ein 
schreckliches Folterunwesen, durch 
das alle bösen Instinkte entflammt 
wurden und das durch · greuelhafte 
Unermücllichkeit und mechanisc.he 
Wiederholung die erregten Gemüter 
gegen das Entsetzen abstumpfen 
mußte. Hatte das römische Recht 
nur die Sklaven der Tortur unter­
worfen, s-o fand diese später auch 
bei freien Deutscqen auf bloße An­
schuldigung hin Anwendung. Die 
Halsgerichtsordnung Karl V. (1532) 
unterscheidet zwischen Verbrennen, 
Vierteilen, Hinrichtung mit dem 
Schwert, Rädern, Tod am Galgen, 
lebendig Begraben und Pfählen. Hin­
zu kamen als Verschärfung die Qua­
len währ_end des Hinschleifens zur 
Gerichtsstätte, d\lS Reißen mit glü­
henden Zangen auf dem Armesün­
derkarren ein Schauspiel, das 
viele Leute v;on weither anlockte 
und die niedrigsten Instinkte der 
Sensationslust entfachte. Noch zu 
Napoleons Zeiten erschienen Frauen 
mit ihren Töchtern, um das Füsi­
lieren Gefangener durch die Fran­
zosen mitanzusehen. Gerädert wur­
den Mörder, Straßenräuber und poli­
tische Unruhestifter, verbrannt Zau­
berer, Hexen, Falschmünzer, Ketzer 
und Gotteslästerer; gevierteilt wurden 
wegen weltlicher, geschwertet wegen 
ritterlicher Vergehen; gehängt wur­
den Diebe, ertränkt Frauen für Ver­
gehen, auf die bei lVIiinnern der 
Galgen stand, allen wurde dann im 
Grab noch ein Pfahl durchs Herz 
gestoßen. Spießrutenlaufen war das 
Vorrecht der Truppen und stammte 
aus der Gerichtsbarkeit der Lancls­
knechte. Im gleichen Frankreich, wo 
alles Voltaire las, wurde jungen Edel­
leuten noch die Zunge ausgerissen 
oder die Hand abgehackt'. 1762 wurde 
in- '.(oulouse ein Vater gerädert, weil 
er seinen Sohn getötet hatte. 1770 
fand in Sachsen clie letzte Folteruri.g 
auf �cAloß Hohenstein statt. 1740 
schaffte Friedrich der Große clie Fol­
ter ab, Ludwig XVI. erst 1774; 1786 
wurde nocm. in Wien der Raubmörder 
Zahlheim gerädert und 1788 der letzte 
Fralil.zose. Im Folterturm zu Rothen­
burg ob der Tauber wird noch eia 
unter Kaiserilil. Maria Theresia her­
ausgegebenes Folterbuch gezeigt. 1837 
fand die letzte Räderung einer Frau 
wegelil. Gattelil.morc;les auf dem Hoch­
gericht Rabenstein bei Berlin statt. 
Von 1820 bis 1830 wuraen in den 
kleinen deutschen Staaten die letzten 
Folterwerkzeuge abgeschafft, aber 
von 1824 bis 1830 wurde Hostien­
scm.ändern in Frankreich noch die 
Hand abgehackt, und im Königreich 

Neapel und in Sizilien kam die Fol­
ter bis 1860 in ihrer furchtbarsten 
Form noch zur _Anwendung._-

P�OTO-QUIZ 

Unweit Roms in den Albanerbergen 
befindet sich am Rande eines Krater­
sees die Sommerresidenz der Päpste. 
In jüngster Zeit verschied hier Papst 
Pius XII!. Es ist 

a) Tivoli
b) Castelgandolfo
c) Frascati

Der auf den Meeren der Nord­
halbkugel ständig spitzwinkelig zum 
Aequator wehencle Wind, der ..... , 
dem auf der Südhalbkugel ein Süd­
ostwind entspricht, wurde schon im 
16. Jahrhunaert von der Segelschiff­
fahrt für die Reisen nach Amerika 
ausgenützt. 

DEN/tSPO� 
In einer Familie gab es mehrere 

Kinder. Auf die Frage, wiev;iel Ge­
schwister er habe, antwortete der 
älteste Sohn: ,,Ich habe dreimal so­
viel Schwestern wie Brüder." Die 
älteste Tochter aber sagte: ,,Ich habe 
ebenso viele Brüder wie Schwestern." 
Wieviele Söhne und wieviele Töchter 
waren in der Familie? 

I 



Zwei Damen - eine davon sehr 
schwerhörig - spazierten längs den 
Eisenbahnschienen durch die Natur. 
Plötzlich sauste ein Expreßzug vor­
bei der beim Passieren ein Doppel­
sig�al mit Pfeife gab, als ob eine Herde 

wilder Tiere brüllte. Da wandte die 

schwerhörige Dame sich zu ihrer Be­
gleiterin und sagte lächelna: ,,Das 
ist der erste Kuckuck, den ich in 
diesem Jahre gehört habe!" 

* 
,,Wieviel ist eine Idee, lieber Ju­

lius ?" fragt die Frau Professor ihren 
Gatten, als sie spazieren gingen. 

,,Es heißt, w a s ist eine Idee; lie­
be Johanna. Und zwar ist sie bei 
Descartes dfe- Vorstellung, bei Plato 
das Objekt des reinen Begriffs, bei 
Kant ein Vernunftsbegriff, dem kein 
kongrµenter Gegenstand in der Er= 

fahrung gegeben werden kann." 
,;Schön, lieber Julius", sagte darauf 
die Gattin, ,,dann sei so .gut und 
geh' eine Idee mehr links, hier ist 
es so schmutzig!" 

*
Ohne Faulheit kein Fortschritt. 

Weil der Mensch zu faul war, zu 
rude.rn, erfand er- ·das Dampfschi-ff'; 
weil er zu faul war, zu Fuß,. zu 
gehen, erfanq. er da_s �uto.; weil er 
zu faul war; zu f,ecl;µfe.ö; erfaru¼· er 
das E;lektroneng�hir~n; '°weir" er ,zu faul 
wäi; zu denken; erf11r.id · er . die Bilcv­
zeitschtif-ten ; weil e · ztt faul war 
abends"- die'- A.igen züzumachen, er­
fand er das Ft!fosehen. ' 

Gut ge,:neint · _ 
Tante Helenes 60. Geb_urtstag 

nahte. Schon Wochen vorher war 
.Paul nervös. Kein Wunder, sie war 
ja' die Erbtante. Noch dazu qi;clit 
leicflt zu behandeln. Es ga_b nicl:lfs, 
was sie nicht kritisierte. Außerdem 
übertraf 'sie an- Sparsamkeit alles 
bisher Dagewesene. 

Das Geburtstagsprogramm ähnelt� 
eher einer Firmung. Nur der Wur; 
stelprater fehlte. Aus Angst 'vor 
Langeweile war ich · auch geladen. 
Verblüffenderweise ging alles gut:
Abends landeten wir in einem Re­
staurant. Paul hatte · schon alles vor­
bestellt. Er klappte wirklich vorzüg­
lich. 

Als die Schüsseln mit den Back­
hühnern kamen, stöhnte Tante He­
lene auf. Ihr armer entwöhnter Ma­
ge0 arbeitete noch immer an dem 
1.\i'.littagessen. Von der üppigen Jause 

gar nicht zu sprechen. 
Verschwender\', äußerte sie sich 

mißbilligend zu Paul. Mit Todesver­
achtung langte sie aber. zu. Au:h 
jetzt noch regierte die Sparsamke�t. 
So waren Hühnerknochen noch me 
entblößt . worden. -Sie schämten sich 
sicherlich. l{ein Faserehen Fleisch 
bedeckte ihre Nacktheit. 

Aus dem Jahre 1770 stammt fol­
gender Erlaß der Freien Reichs,­
sta€lt Frankfurt: 

„Wer irgend _ eirien männlichen 
Untertanen unserer · Stadt durch 
trughafte Mittel, das sind rote und 
weiße Schminke, allerlei duftende 
Essenzen, künstlicl:_ie Zähne, falscne 
Haare, Einlagen aus spanischer und 
französischer Baumwolle und Seide, 
Schnürleiber und dergleichen in die 
Ehe verlockt, wird wegen Zauberei 
verfolgt und. die Heirat kann vor 
Gericht für Null und nichtig erklärt 
werden." 

Das waren noch Zeiten! 
* 

Herr Plüschke macht Kundenbe­
suche. Er ging auch zur Firn a Tröst­
lich, Schirme und Stöcke. ,,Na, bei 
diesem Wetter muß ihr Geschäft doch 
gut gehen?" 

„Tut es auch, Herr Plüschke. Wir 
haben eine Reihe Professoren als 
Kunden. Die kaufen die Schirme, 
bezahlen sie - und 1assen sie dann 
·gleich bei uns im Geschäft stehen."

* 
Mit seinem kleinen Söhnchen, das 

gerade im „Fragealter" ist, sitzt der 
Vater im Zirkus. Soeben zeigt ein 
Seiltänzer seine Künste, da fragt der 
Bub: 

„Papa, was . hat 'denn der -Mann 
für eine Stange in den Händen?"-• 

,,Das ist eine Balancierstange·!'' 
,,Wozu braucht er die?" 
„An der hält er sich ·fest, damit 

er nicht hlnunterfäl-lt!" 
„Was ist· aber, Papa, wenn die 

:Balancierstange :einmal runterfällt?" 
„Du fragst aber dumm, Bubi! Die 

Stange kann doch nicht herunterfal­
len, die häl,t er. doch f.estr" 

Mit . Mühe 
. 
und Not s�hafft� lC#

meine Portion." Auch Schl.ernm.er·Paul 
bat\� gen_ug. Nl½" T_anie 1 Helen� 
kämJ?.Jt�� noch. -� Schl,i��.Li.cq . k�n-o,te 
aµch sie _ ni<;h,t �ehr,., �.i� Flü_��l und 

��� ��i�lt: Br,us;fp.em. pli�ben
: .<l-

� 
,:, Tfj'nte ·:aele�es _Hirz b'i'utetE:·�, Pa� 

kofll)te . roan doch ,nicpt einfach· ]ie-: 
gen 

. 
la•si;en. · v'orsjchtig schiei.te '· sie 

umher_, bi€ Reste nehmen un·d in ' die 
'l'a1>che verschwinqen lass�n .. schien 
nicht . gut möglfch. · Man bef�iict sich 
imme

.
rhin in einem· besseren Restau-· rant. .Als·o wi�kte sie dem 'ober. 

,,GJ1ädige• Frau wünschen?" 
,�Bitte, packen Sie mir das drau­

ßen ein. Mein armes Hündchen zu Hause soll _ auch einen Festtag ha-
ben." ·· · · 

Der Mann nickte und verschwand. 
„Oh, ich wußte gar nicht, daß 

Sie einen Hund haben, gnädige Frau'' 
bemerkte ich geistlos. · ' 

,,Ha", lachte Tante Helene die­
ses Hündchen· bin ich selbst.

, 
Glau­

ben Sie, ich lasse aucl;l nur ein 
Stück von diesem sü0dteuren Essen 
hier?" 

Wenig später kam der Ober zu­
rück. In der Hand hielt . er ein grö­
ßeres Paket. 

„Ic!i habe · 'gleich die anderen 
Speisereste von der Küche auch da­
zugegeben. Da . wird das I;Iunde,rl 
aber eine Freude haben, nicht wahr, 
gnädige_ Frau?" W. H. Panbolzer 

Robert Schumann, der Junggeselle-
. par excelence, unterhielt · sich mit. 

einem Arzt über die Frauen. Der . 
Arzt meinte : ,,Es ist uns auch heute· 
noch ein Rätsel, warum die Frauen 
fast immer länger leben als die.. 
Männer." 

,,Mich wundert das gar nicht", er-­
widerte Schumann, ,,in den Himmel 
kommen sie nicht! In die Hölle wol-· 
len sie nicht! Wo, frage ich sie, 
so len cie a1 men Frauen denn schließ-

. lieh bleiben?" 

Profess-or K., jungverheiratet, hatt€ 
seinem Hang nach einem guten. 
Tropfen Wein nicht widerstehen kön­
nen und kam recht spät nach Hause. 
Um sein junges Weib nicht zu wek-­
ken, schlich er auf Strümpfen in 
die Wohnung. Da fing plötzlich · die· 
Kuckucksuhr zu schlagen an. Drei­
mal. Chne lange zu überlegen, setzte­
er selbst die Kuckucksrufe fort, bis. 
es elf waren. · 

Am nächsten Morgen sagte-
lächelnd seine junge Frau: ,,Lieber,. 
die Kuckucksuhr muß nachges-ehen 
werden. Denk dir, heute nacht, als. 
ich auf dich wartete, rief sie dreimal, 
,Kuckuck', dann rülpste sie, dann 
sagte · sie ,verdammter Blödsinn', und 
dann rief ·sie noch zwölfmal!" 

Klein-Jimmy aus Tex·as. kommt 
in den Laden und hält dem Ver­
käufer eine.o .Zetfr1dollarschein ·. hin. 
,,lvrit dem k·aririiit du nichts einkau­
,fen, der Schei1:1 ist. falscp)" kpurrt 
der Verkäufer. 
. ;,:Wi�l - ja_, n�chti einkaufen"1 er-:­

widert der Knirps,, ,,ich ,;will j�.. der�. 
Schein _nur gewechselt _,haben!" 

1 

* '. i 

. Kauten - Sie·,·einen Koffer!" .for­
dert ein Vertreter Bbb0y auf. 

Wozu,,'-' 
"Nun--··fü.r ·Ihre.r:i Anzug!"''· · · 
Bobb;, lacht drohn_end. - ' '. _· �---,.;· ... , 
,,Warum laehen Sie? "·"· · - ff' 
,,Weil ich mir vorgestellt ,.,pabe,. 

wie dumm das aussieht: ein _.pa;e,kter 
Mann, der seinen Anzug iJ:i t.o'l)fer;-
:t:rägt !" / . ' ;, ·. * 

Als Albert Schweitzer :'in Lam-· 
barene zum eFsten Male ein Fahr­
rad benutzte, erregte er damit bei 
den Eingeborenen · eher Abscheu __ als. 
Bewund�rung. ,,Diese W.eißen -S).ncl 
doch zu .faul! Sogar "beim Laufen. 
bleiben sie noch sitzen!" 

* 
Der alte McCormik ist so .geizig„ 

daß' ei; über. seine Brille hinwegsieht;, 
0ur um die Gläser zu schonen!" 

* 
Ml!lttl· stell dir vor, Papa fär'bt. 

sich' die Fingernägel!''. 
,,Pst! Das darfst du �!cht sagen !.'. 

Vati hat nur versucht, emen Nage!. 
in die Wand einzuschlagen!"· 

* 
Wenn ich reite, bekomme icbt. 

im�er Kopfschme.rzen_. Sie -auch?'� 
,,Nein, im Gegenteil! " 
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• W a  a g r  e e h  t :  1 Größter Erzab-
= · bau in Oesterreich, Ort und Bundes­

land. 15 Drei ital. 16 Einsicht, nachtr. 
Leid. 17 Anton, ital. 18 Gegenteil von , 
hoch. 20 Notabene abgk. 21 Interna­
tionales Unterscheidungszeichen für 
die Schweiz. 22. Fürst Liechtenstein, 
.abgk .. 23 Gewöhnlich, ordinär, 24 Ini­
tialien für Toni Sailer. 25 Type der 
AutOiitqrke „Simca-". 29 Menschl. An­
siedlung, Mehrz. 31, Großer Raubfisch. 
32 Gewässer. 33. Ehrqegriff. 36 Kaiser­
reich in Ostasien. 37 Verelnigte Staa­
ten·,' abgk. engl. 38 Geldinstitut. 
39 Ausdruck für Insel. 40 Initialien 
für Walter Nausch. 41, Eins, engl. 
-42 Weinort am Neusiedler Se�, 43 Ju­
goslawischer • Staatschef". ·45 Chem. 
Zeichen für Lithium: -46 Schling­
pfla11ze. 47 Gewürz. 48 Weib!. Vor­
name. 50 Y. er.6rechensdelikt. 5i Ini­
tialien für �arl Engelmann. 53

.
Hebe­

verricb_tung, Mehrz.- 54 iu, lateinisch., 
55 · Vei,wandter. 57 Stadt in Ober­
-österreich. 59 Feingefühl. 60 Zeichen 
für Cerium. 61 Diebstah1sart aus der 

• Eigensch"af.t �es ·1:.::ers.,. 
· 

. _, 

Sie saßen vor 'dem Fem.sehgefät 
-und verfolgten ein Kriminalspiel. 
Auf dem Bildschirm erschien ein 
Rä,uber, der einem Mann, der die 
Arme -hocbwarf, eine Pistole qUf die 
Brust setzte. 

„Dq. fällt · mir ein", $agte sie · zu 
ihrem Mann,. ,,per Ha_µsherr erhönt . 
ab nächsten Monat den Zins." 

* 
„Ach, Utta� was wird mir deine 

Mutter sagen, wenn sie hört, daß 
wir uns verlobt haben?" 

„Da brauchst du keine Amgst 
zu haben, Georg. Mutti hat ' sich 
noch jedesmal riesig gefreut!" 

* 

• 
-+-
• 

S e n k  r e c h t: 1 Bezeichnung der 
Get'lda·rmeriebeamten eines Postens 
mit' Ausnahme des Kommandanten. 
2 Wertzeichen der Finanzbehörde. 
3 Planet. 4 Reiserechnung, abgk. 
5 ·-1\/J.ittelpunktswinkel. '6 Wesentlich, 
stor"flich. 7 Dich, latetnisch. 8 Ab­
schnit-t von 100 J<lhren, Mehrz. 9 In, 
franz'. 10 Initialieri. für .Richard Tau­
ber.- 11 Blutdelikt. 12 Vorwort. 13 G�­
ti:ge_ in Marokko. !4 Mehrere .an dch 
strafbare Tatbestände zu einer Ein­
heit zusammengefaßt, Fremdwort, 
abgk. 19 Zwiehiut. 21 Zirka. 26 Wa,s­
s�rstelle . in der :Wüste, 27 Zeichen 
für, Nickel. 28 Bibl. männl.. Gestalt. 

.29. Mund,/ latein. 30 Emeritus, abgk. 
34 Weibl; Kosename. 35 Schmale 

i Stelle. 38/ Preßkoble. 43 Zeichen für 
. · 'Tantal: 44 --wie-..29 waagrecht. 45 AU­
. gein. .. Bezeichnun�- einer Seite. 4;9 

- Öesterr. Bundeskanzler. 51 Spaß. 54 
Ausruf. 56 Augenb�ick. 58 Sicherheits-
dienst, abgek. j 

. \ Gend.-Revierinspektor -,.. , 
·Josef W a 1 c h 

,,Hugo", flötet die. jung Verlobte, 
„wenn wir verheiratet sind, wit-st 
au eine ,Frau im Hause haben, die 
wirklich was vom Kochen versteht!" 

.',-,,oh: Liebling, 'das hör' ich gern. 
loh \.\luß,te' •ja gar nicht, daß· clu 
kochen . kanli)st!" 

„Kann ich' au,ch nicht - aber 
Mutti -Wird bei uns wohnen!" 

.. 
Patient: ,,Ist meine Krankheit 

ernst?" : 
Arzt: ,,Nein. Mich stört nur die 

ger�nge Blutbeimengung in Ihrem 
Alkoholkreislauf!" 

•

Der kleine Max hat sich schlecht 
Ein Mann, der stottert, fährt 

einen Kohlenwagen und ruft immer 
aus: ,,� ... ·.K ... K ... ohlen!" ,,Du", 
fragt sein Beifahrer, ,,warum rufst 
du immet' ,Kohlen', wir verk_aufen 
doch· Briketts!" ,,B ... bist du aber 
d ... dwnm", sagt der Mann, ,,wenn 

iclt. ßr .. : Br . . . Br . ·. , iketts rufe; 
bleibt ·qocb däs P/ferd stehen!" 

benommen, weshalb ihn der Lehrer , 
herausruft und fragt: ,,Sag', was 
hast qu jetzt verdient?" 

Anhwortet Max: ,,Herr Lehrer, 
ich gehe nicht in die Schule,· um 
·zu verdienen, �0n..d�rn um zu ler­
tnen." 

ti4ü 
... daß die Bahn über die Anden 

die höchstgeführte Eisenbahnlmie ist 
(höchster Punkt 4880 m). 

... daß das nationale Musikinstru­
ment der Schotten .der Dudelsack ist. 

. . . daß man den Gewinn, den 
Aktiengesellscha.ften auszahlen, Divi­
dende nennt. 

. .. daß es in China schon ·seit dem 
Ende des 14. Jahrhunderts Banknoten 
gibt, in Europa erst seit 1668. 

... daß man einen Wald, in dem 
kein Holz geschlagen werden darf, 
Bannwald nennt. 

... daß man die Entwässerung 
eines · Grundes Drainage nennt . 

... daß das einhöckrige Kamel 
Dromedar heißt. 

... daß der Engerling die Larve 
des- Maikä.fiers ist. 

... daß die Tour de France das 
schwerste Straßenrennen ist. 

... daß auf der Rennbahn im 
Gegensinn des Uhrzeigers gelaufen 
wird. 

... daß man die Kopfbedeckung 
der deutschen Richter Barett nennt. 

... daß das erste Parlament in 
England entstand (1265). 

... · daß man unter „Usurpl:titon" 
d:.e w;derrechtliche Besitzergreifung 
versteht. 

. .. daß das Urmeter in Breteuil 
bei Pa.ris aufb_ewahrt wird. Es be­
steht a;.is 90 Pr,ozent Platin und 
10 PDO:cent Iridium. 

Auflösung der Rätsel aus der

,, Oktober-Nummer 

Wi;? Wo? Wer? Was? 1. Der Oes_ter:­
reicher Josef Ressel. 2. Ja:. Die Kolibri. 
3 Belgien. 4. Adelaide. 5. Der� G?lfstrom. 
6: 2860 Kilometer. 7. Etwa 1,00 Kilometer. 
8. Drei: Wien, Graz und funiibruck. 9. 366 
Tage. 10. 7,30 Meter: breit, 2,40 Meter hoch. 
11. Hammerfest (in Norweger\): 12. Holla�d. 
13 Der Am.erikaner Beniamrn Frankli?-
14: ,f}ie Adria. 15_ 40.068 Kilometer. 16. Die 
Stephanskirche (Peterskirche: 136 Meter, 
Slephanskirche 137 Meter hbch). 17. Der 
Alexandrit: 18. Analphabet. 19. Der nur-

. he Forscher Roald A,mundsen am 
��gg;zemher 1911. 20. 1850 Meter. 

Denksport. Der Bauer bringt zuerst 
da Schaf über den Fluß. Dann holt er
d.,:, Fuchs und nimmt das Schaf wieder 
mit zurück. N.un bringt er den Konywpf 
hinüber und holt zum Schluß das ::;chaf. 

Wie ergänz!' icb's? Das _ Polarlicht 
(entwedH Nordlicht oder Sudlicht). 

Photo-Quiz. Bavaria. , 
Kreuzworträtsel. W a a g r e c ht : l. p;6

-
trouÜlenleiter. 14. Rueck. 
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.H V M· O R 

Urlaub daheim 

\� 

,,Und jetzt habe ich einen neuen Angstkomplex: 

ich fürchte mich so vor Ihrer Rechnung!" 

M L D 

,,Bedaure, alles besetzt!" 

,,Ich muß Ihnen etwas gestehen: 
ich bin gar kein Maler!" 

„Natürlich muß man sich im Urlaub der I.andessitte
anpassen." 

) 

r 

\ 

ausstellung erfaßt und sich in der vorerwähnten Problem­
stellung weit über seine territoriale Größe hinaus Geltung 
verschafft hat. Darauf darf jetzt, kurz nachdem die Welt­
ausstellung ihre Pforten geschlossen hat, noch einmal mit 
Ueberzeugung hingewiesen werden. ' 

Nach drei- bis viertägigem Aufenthalt in Brüssel und 
einem „Abstecher" ih die nächstgelegenen Nordseehäfen 
traten die meisten österre.ichischen Sternfahrer ihre Rück­
reise an. Nach langer Fahrt trafen sie, ermüdet von den 
Strapazen und reich an Erkenntnissen, wieder in ihren • 
Heimatorten ein. Viele von ihnen haben schon an _der 

A 
Der Autobus des Gendarmeriesportvereines Burge!)land 

',Sternfahrt im Jahre 1956 nach Paris teilgenommen und tra­
gen sich bereits mit dem Gedanken, auch an den nächstjäh-· 
rigen Veranstaltungen in Wien und Rom teilzunehmen. 

• 

Abschließend darf bemerkt werden, daß die 13. Inter- · 
nationale Polizeisternfahrt ihrem Zweck, die Berufskame­
raden aller Länder zusammenzuführen, um ihnen Gelegen­
heit zum sportlich-kameradschaftlichen Gedankenaustausch 
zu geben und das sichere Fahren sowie- die Leistungs­
fähigkeit ihrer Fahrzeuge unter Beweis zu stellen, gerecht 
geworden ist. Die Teilnehmer konnten viele nützliche Er­
fahrungen und für das ganze Leben bleibende Eindrücke 
sammeln. , : 1 

Sehr geehrter Kunde! 

Für den Winter stehen mancherlei 
Anschaffungen auf dem Programm, 
die vielleicht das Budget stärker als · _ 
vorgesehen belasten. Weihnachts­
wünsche sollen ihre Erfüllung finden. 
Nun kommen wir Ihnen mit der 
Kreditabteilung: helfend entgegen: 
Wenn Sie jetzt für Ihre Einkäufe 
einen Kredit in Anspruch nehmen 
wollen, dann vereinbaren wir mit 
·Ihnen (wenn Sie es wünschen), daß
die Ratenrückzablungen erst mit 
Beginn des neuen Jahres einsetzen.

Sie kaufen JETZT und die erste 

Rate wird im Jänner 1959 fällig. 

Diese günstige Gelegenheit sollten Sie wirklich 
wahrnehmen . Am besten Sie kommen gleich zu 
uns oder bemühen sich wie üblich zur Ersten 
Oesterreichischen Sparkasse am Graben. 

JlHEllZMlNSKt 

Studio 44 

Lettera 22 

\ 

Selbst das kleinste Zollamt, 
selbst der kleinste Grenzposten, 
selbst das kleinste Gendarme­
riekommando, wo bis gestern 
eine Feder, ein Tintenfass und 
viel guter Willen vollauf zu ge­
nügen schiene, können heute 
ihre Schreibmaschine haben für 
Rapporte, Protokolle, Aufstel­
lungen, Briefe, in mehrfachen 
Durchschlägen und klarer, ge­
nauer Schrift: mit der Olivetti 
Studio 44, di-e alle Leistungen 
einer normalen Büromaschine 
aufweist und leicht von einem 
Tisch zum anderen wandert, 
oder mit der Olivetti Lette•

ra 22, die man zum Lokalau­
genschein, zum Verhör, .zum 
Inventar mitnimmt, leicht zu 
tragen, leicht in der Bedienung, 
perfekt präzise, solide. 

Lettera 22 

,Ausserst günstige Bedingungen bei Teilzah­
, lungen, beste Umtauschmöglichkeiten alt�r 
Maschinen für Angehörige des Korps. 

olivetti 
Austro-Olivettl Büromaschinen A. G. 

Wien 1 - Kärntnerstrasse 33 

Tel. 52 56 71 
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Aufstand - ein selten begangenes Delikt 
Von Gend.-Oberstleutnant EGON WAYDA, 1. Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten für Tirol 1 

Ein paar Menschen - mehr oder weniger böse Ab­
sicht - eine Zusammenrottung - aggressives Benehmen -
Widerstand gegen _die Staatsgewalt - und schon ist eines 
der schwersten Verbrechen, das unser Strafgesetz kennt, 
begangen. So ging es im schönen und ruhigen Land Tirol, 
an einem prachtvollen Spätsommersonntag im Unterland, zu, 
und der seltene Tatbestand war gesetzt.· An diesem Tag 
hatten Arbeiter einer Baufirma, die fleißig dem Alkohol 
zugesprochen hatten, der Gendarmerie Anlaß zum Ein­
schreiten gegeben. Als ein Arbeiter zwecks näherer Un­
tersuchung des angezeigten Vorfalles zum Posten gebracht 
wurde, folgten diesem seine Arbeitskollegen nach. Diese 
Menschenmenge hatte dann die Beamten in ihrer Aktions­
freiheit maßgeblich beeinträchtigt, suchte in die Posten­
räume einzudringen, um einen dort verwahrt gehaltenen 
Exzedenten zu befreien. Vom Dienstältesten der anwesen­
den Beamten wurde in dieser bedrohlichen Situation die 
Menschenmenge aufgefordert, sich ruhig zu verhalten und 
den Platz vor dem Eingang zur Dienststelle und den 
Korridor zu räumen. Als dieser Aufforderung nicht nur 
keine Folge gegeben, sondern im Gegenteil noch inten­
siver und offensichtlich aggressiver gegen den Posten ge­
drängt und gestürmt wurde, war der Beamte im Sinne 
seiner Instruktion genötigt, die im befehlenden Tone ge­
haltene Abmahnung zum Verlassen des Postens ergehen 

Gend.-Bezirksinspektor Johann 
Klement gestorben 

Von Gend.-Revierinspektor FRANZ GSCHWANDTNER, 
Gendarmeriepostenkommando Muhr im Lun_gau, Salzburg 

Am 15. September 1958 ist der Postenkommandant von 
Tamsweg, Gendarmeriebezirksinspektor Johann K 1 e -
m e n t, im Alter von 62 Jahren, nach kurzer heimtücki­
scher Krankheit plötzlich und unerwartet gestorben. Er 

Gendarmeri.ebezirksinspektor Klements letzter Weg 

wurde am 19. September 1958 am Ortsfri,;dhof in Tams­
weg unter '.Teilnahme . einer großen Trauergemeinde zur
letzten Ruhe bestattet. 

Eine große Anzahl von Gendarmen aus dem gesamten 
Bundeslande Salzburg, an der Spitze der Abteilungs­
kommandant Gendarmeriemajor Franz S e i t e 1 b e r g e  r 
mit Gendarmerierittmeister Franz D o b  r e t  z b e r g e  r, 
Bezirksgendarmeriekommandant GBI Josef U h 1, sowie 
Abordnungen von Gendarmen des Bezirkes Murau, gaben 
dem verstorbenen Kameraden das letzte Geleit. 

Ebenso nahmen am Trauerzug der Vizepräsident des 
Salzburger Landtages LAbg. Franz I 11 i_ g, .. in Vertr_etung 
der Dienstbehörde Regierungsoberkbmm1ssar Dr. Michael 
B e r  g m ü 11 e r  der Bürgermeister des Marktes . Tams­
weg Direktor 'Johann H a g e n a u  e r  mit den Herren 
der Gemeindevertretung sowie alle Vorsteher und Amts-

✓
leiter der in Tamsweg stationierten Behörden und Aemter 
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zu lassen und gleichzeitig für den Fall der Nichtbefolgung 
den Waffengebrauch in Aussicht zu stellen. Da sich die 
Menge daraufhin aber nicht zum Rückzug entschloß, son­
dern in den Posten eindrang, war der Beamte im Sinne 
des § 12 des Gendarmeriegesetzes zum Waffengebrauch 
gezwungen, um den gesetzmäßigen Zustand wieder her­
zustellen. 

Kaum aber, nachdem die Menge vom Posten abgewiesen 
werden konnte, fand die Rottierung auf dem vor dem 
Postengebäude befindlichen Platz ihre Fortsetzung. 

Die Gendarmeriedienstinstruktion hat in den Bestim­
mungen des § 66 Vorsorg getroffen, wie sich der Posten 
in einem solchen Fall zu verhalten hat. In Befolgung die­
ser Vorschrift hatten dann einige wenige beherzte Beamte 
unter einem schneidigen Postenkommandanten. genügt, um 
eine auf zirka 300 Personen angewachsene Menschenmenge, 
unter der sich auch Unbeteiligte und Schaulustige be­
fanden, vom Platz zu drängen und damit dem Posten end­
gültig die notwendige Aktionsfreiheit wiederzugeben. 

Es mag manchem als kleines Delikt erscheinen, es ist 
aber in Wirklichkeit eines der schwersten Verbrechen 
gegen die gemeinschaftliche Sicherheit in den öffentlichen 
Vorkehrungen und wird vom Gesetzgeber je nach der ..... , 
Schwere des Falles mit schwerem Kerker bedroht. 

• J 

teil. Die Bürgermusik von Tamsweg unter Leitung von ' 
Kapellmeister H a 11 e r  verschönerte die würdige Trauer­
feierlichkeit. 

Am offenen Grabe würdigte Gendarmeriemajor Franz 
Seitelberger die Verdienste und hohen menschlichen Quali­
täten des verstorbenen Kameraden. Auch Landtagsvize­
präsident- Illig hielt einen tiefempfundenen Nachruf. 

Wir verlieren in Gendarmeriebezirksinspektor Johann 
Klement, der durch fast vierzig Jahre ohne Tadel auf­
recht und ehrenhaft im Gendarmeriekorps· diente, emen 
hervorragenden Gendarmeriebeamten, einen aufrechten 
Kameraden und einen stets fürsorglichen Vorgesetzten, 
dem wir immer ein ehrendes Gedenken bewahren wollen. 

Das Robl-Denkmal am Haschberg 

Am 26. Oktober 1896 wurde titl. Gendarmeriepostenführer Adolf 
Robl des Gendarmeriepostens Klosterncuburi;: von Falschmünzern 
ermordet. Das Robl-Denkmal aur dem Hnschberg bei Kloster­
neuburg-Kierling ist dns erste Erinnerungsdenkmal, welches 
einem in Ausübung seiner Pflicht gefallenen Gendarmen gesetzt 
wurde. Nebenstehendes Gedicht, welches anläßlich der F.nthüllung 
des Denkmals verfaßt und vorgetragen wurde, stellte der Bezirks­
gendarmeriekommandant von Amstetten, Gendarmeriekontroll­
inspektor Max Ger.etschläger, wegen seines historischen Wertes 
der „Gendarmerie-Rundschau" in freundlicher Weise zur Wieder-
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Abschied von Gend.-Kontroll­
inspeklor Friedrich Og.ris 

Von Gend.-Major JOSEF WINKLER, 
Abteilungskommandant in Villach 

Gendarmeriekontrollinspektor Friedrich O g r i s, lang­
jähriger Kommandant des Bezirksgendarmeriekommandos
Villach, ist nach kurzem ·Leiden im Alter von 64 Jahren 
an den Folgen von Kreislaufstörungen verschieden. 

Mit Kontrollinspektor Ogris verlor das Landesgendar­
meriekommando ·für Kärnten einen seiner besten Be­
zirksgendarmeriekommandanten, dessen Gewissenhaftigkeit
und Pflichteifer als vorbildlich galten. Er wirkte in fast 
40jähriger Dienstzeit, seit 1931 als Postenko).11Inandant, 
nach 1945 als Stellvertreter des Bezirksgendarmeriekom­
mandanten und ab 1951 als Bezirksgendarmeriekomman­
dant von Villach, als treuer Diener Qesterreichs, dem der 
gute Ruf der österreichischen Bundesgendarmerie, zu dem 
er seit seinem Eintritt im Jahre 1919 im Rahmen seiner 
Verwendungen-wesentlich beigetragen hat, über alles ging. 

Während des ersten Weltkrieges entsprach der Ver­
storbene seiner Pflicht dem Vaterland gegenüber durch
vierjährigen Dienst in· der österreichischen Kriegsmarine, 
beim _Kampf um die engere Heimat stand er in den Rei­
hen der Kärntner Freiheitskämpfer, wofür_ er mit dem
allgemeinen und besonderen Kärntner Kreuz ausgezeich­
net wurde. Seine Verdienste um die Republik Oester­
reich fanden schon vor 1938 durch Verleihung der Gro­
ßen Silbernen Medaille und auch in der zweiten .Repu'­
blik durch Auszeichnung mit dem Silbernen Verdienst­
zeichen die gebührende Anerkennung. Ebenso wurden 
seine Leistungen im Exekutivdienst mehrfach belobt. 

Die feierliche Beisetzung des verdienstvollen Bezirks­
gendarmeriekommandanten faµd auf dem Parkfriedhof
in Ferlach statt. ,_ 

Der inzwischen verstorbene Landesgendarmeriekomman­
dant Oberst K o ryt k o  würdigte in herzlichen und ehren­
den Worten unter Herv,orhebung der vorzüglichen Fähig­
keiten und Eigenschaften die Persönlichkeit und 'die Ge­
samtdienstleistung des verstorbenen Gendarmeriek-:imman­
danten. 

Für die Bezirkshauptmannschaft Villach hielt Bezirks­
hauptmann Landesregierungsra-t Dr. H a f n e r  einen ehren­
den Nachruf und würdigte im besonderen die beispielhafte
Dienstauffassung des Verstorbenen. 

Für die Gewerkschaft, Sektion . Gendarmerie, und für
den Gesang- und Musikverein der Gendarmen Kärntens
sprachen Rayonsinspektor K o 11 i n  g e_r und Kontroll­
inspektor J o c h u m anerkennende Abschiedsworte. 

Unter den Trauergästen befanden sich der Sicherheits­
direktor von Kärnten Hofrat Dr. 0 d 1 a s e k, Polizei­
rittmeister T a r m  a n  n mit einer Abordnung des Bundes­
polizeikommissariates Villach, zwei Offiziere des Bundes­
heeres mit einer größeren Abordnung, Zollwachoberleut­
nant M ö r t 1 mit einer Vertretung der Zollwache und
fast sämtliche leitende Beamte des Landesgendarmerie­
kommandos für Kärnten. 

Ferner erwiesen ein Kondukt in Zugstärke, gestellt 
von den Gendarmen des Bezirkes Villach, mehr als hun­
dert Beamte, darunter fast alle Postenkommandanten des 
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Spar- und Darlehenskasse 
öFFENTLICH ANGESTELLTER 
Reglstr. Genossenschaft mit beschr. Haftung, Gründungsj. 1886 

H�uptanstalt: Wien IX, Wllhringer Straße 61
im eigenen Anstaltsgebäude 
Telephon 33 36 56, Postscheckkonto 10.402
Spar- und Giroeinlagen 
VON JEDERMANN OHNE LEGITIMATIONSZWANG 
Personaldarlehen 
nur an pragmatisierte öffentlich Angestellte u. Pensionisteli - .
Sicherung: Gehaltsvormerk an erster Stelle u. Versicherung 
GESCH .. (FTSSTELLEN: VERTRETUNGEN: 

Innsbruck, Adamgasse 9 a Graz, Obere Bahnstraße 47 
Linz, Landstraße 111 Klagenfurt, Gabelsbergerstr. 26
Salzburg, Kalgasse 41 

Bezirkes Villach sowie zahlreiche Zivilpersonen Kontroll-
inspektor Friedrich Ogris die_ le�zte �hre. . 

Während der Beisetzungsfeierbchkeit trugen die Musik­
kapelle und der Chor des Musik:- \1-nd Gesangvere�_nes der 
Gendarmen Kärntens unter Reviennspektor S c h o n  f �-1 -
d e r  und Rittmeister P u  c h e r Trauermusik und Chore 
vor. Nach dem Ausklingen des Liedes :1om „Guten Kame­
raden" erfolgten -zahlreiche Kranzmederleg�nge� und 
schließlich endete die eindrucksvolle Trauerfeier, m der 
Gesamtheit eine gebührende Ehrung des Dahingegange­
nen mit dem Kärntner Heimatlied", dessen sinnvolle 
Wo;te wohl selt�n zutreffender waren wie im Angesicht 
der noch schneebedeckten Karawankengipfel. 

In memoriaUl Erich Spirk 
V,on Gend.-Patro-uiU.en1eiter FRANZ WILFLING, 

Land-esgeru:Iarmeriekommandio für Steiermark 
Der 17. Juni 1958 brachte ,einen schwer-en Verlust für 

die steirische Verkehrsabteilung. Gendarmeriepatrouillen­
leiter Erich S p i  r k war auf einer Patrouillenfahrt mit 
einem Dienstmvtorrad im Stadtgebiet v-0n Voitsberg töd­
lich verunglückt. Erich Spirk, der erst im 31. Lebensjahre 
stand wurde v,on s-einen Vorgesetzten wegen seiner hohen Pflichtauffassung, seiner vielseitigen Verwendbarkeit und seines lauteren Charakters sehr geschätzt. Seine Kame­raden liebten, ihn wegen seiner unbe-?ingten Hilfsbereit­schaft und ganz besond€rs Vl:eg�n seines nie erlahmen­den Humors. Seine Korrektheit rm Außendienst trug ih in kurzer Zeit die AcI:tung der_ Ver1:ehrsteilnehmer eir;:Seine aJUßergewöhnlich�- Belle�th�it kan_i. durch di� große Anzahl von Traue_rgasten, _ _  die ihm bei seinem Be- II'--.. g "bnis am 20. Juni 1958 rm Fam1li-engrabe auf. dem Gra � l 
s�� Leonhard-Friedhof die letzte Ehre g_aben, sichtbar �� 
Ausdruck. Der Herr L_andesgendarmenekommandant von
Steiermark, Gendarme�1eoberst Franz Z e i:1 z erschien mit
mehreren Offizieren semes Kommandobereiches. Eine groß 
Anzahl v-on Kameraden aus der ganzen_ Steiermark gin e 

e
schweren Herzens den letzten Weg mit Erich Spirk ß·n 
Verkehrsbereitschaft der Bund_espolizeidirektion ·

G 
le

brachte ihre große Verbundenheit durch die Abstell 
raz

eines Ehr,enzuges zum Ausdruck. Aber auch viele K 
ung

fahrer, denen Erich Spirk nur dienstlich bekannt �aft­
kamen, um ihm auch am Grabe noch ihre Achtun 

var, 
zeigen. g zu 

Der Kommandant der Verkehrsabteilung, Gend . ·rittmeister Heinrich K,u p k a �tte als sein unmi�
r
�ene­

Vorgesetzter die traurige �flicht zu erfüllen, sow�
ht�r 

s-einem eigenen, als auch im Namen aller Gendarme 
_ m 

karneraden am ,offenen Grabe Abschied zu nehme 
ne­

·einer in Schmerz gebrnchenen Witwe und einer ti'ef 
n. �:'r

, . d d E · h S . 
l 

· erschut-terten T�auerßemem •e, wur, e nc pir r nochmals Dan gesagt fur sem unerschrockenes und erfolgreiches w· k 
k 

im motorisierten Verkehrsdienst, den er mit sov· 1
1r

B
en

d f „ d h 1e e-geisterung versah un ur en er auc starb. 
Durch den jähen Tod von Gendarmeriepatr-Ouillenle"t Erich Spirk . wurd!e in de� Reihen de� steirischen Verke�r��abteilung eme große Lucke aufgenssen. In den Herzenaller, die ihn kannten, wird er immer fortleben. 

Gendarmerie-Bezirksinspektor 
Dominik Schmid - ein Sechziger 

Von Gend.-Bezirksinspektor DOMINIK FEISTL, 
Gendarmeriepostenkommando Schladming, Steiermark 

Am 26. Juli vollendete der Bezirksgendarmeriekomman­
dant des Bezirksgendarmeriekommandos Liezen II in Gr1?b­
ming, Gendarmeriebezirksinspektor Dominik S c h m I d,
das 60. Lebensjahr. . . .. 

Diesen Anlaß nahmen die eingeteilten und dienstfüh­
renden Beamten seines Kommandobereiches w_ahr, �m 
ihm am gleichen Tage in Angermaiers G?sthof m Gr�b­
ming zu gratulieren. Z_ur Geburtstagsfeier hatten s1c_h 
zahlreiche Beamte mit ihren Frauen vom Ausseerlande. bis 
zum Dachstein eingefunden, unter ihnen auch der Leiter 
des Ständigen Amtstages in Gröbming, ORR Dr. Othmar 
D i n a c h e r. Gerichtsvorsteher, LGR Dr. M a r k o v  _un� 
Bürgermeister Josef R o s i a n, hatten ihr Fernbleiben 
entschuldigt und schriftlich ihre Glückwünsche zum Aus-
druck gebracht. ·, . .. . Gendarmeriebezirksinspektor Dominik F e  Is t 1 wurd1gte
in einer Ansprache das Leben des Geburtstagskindes und
brachte sodann die Glückwünsche •aller Beamte� zum 
Ausdruck. Er überreichte Bezirksinspektor Schmid em
prächtiges Oelgemälde und seiner Frau e�en �lumen­
strauß. Nachdem auch ORR Dr. Dinacher die Gluckwui:i­
sche der DienstbPhörde zum Ausdruck gebracht und_ em 

,._,ersönliches Geschenk überreicht hatte, dankte Bezirks­
W!nspektor Schmid für füe dargebracJ:iten Glückwünsche 

und allen Beamten für ihren Einsatz rm Berufe. 
Gendarmeriebezirksinspektor Dominik Schmid trat _ am 

23. Dezember 1918 als Assistenzgendarm ,am Poste� Kmd­
'berg in die ·Gendarmerie ein und '::'llr�e �m 5. Marz 1919
in das provisorische Beamtenverhaltrus ubernommen. In 
den Jahren 1934/35 absolvierte er die Chargenschule und 
wurde zum Postenkommandanten in Pöls ernannt. Im
Jahre 1938 vom Dienste enthoben und nach Eisenerz als 
Stellvertreter des Postenkommandanten strafversetzt, wur­
de er bald Postenkommandant in dei- Erzmetroi:i_ole. D�n
zweiten Weltkrieg machte. er als Abteilungs�uhrer m 
Mahrenberg und Frieqau mit, wo er auch Emsatz�ug­
führer und Kampfkommandant war. N�ch dem Kn:ge
versieht er seit 1950, zuerst als Stellvertreter, _ab 26 .. Jan­
ner 1957 als Bezirkskommandant in Gröbmmg Dienst. 
Mehrfache Belobungszeugnisse und die �rst kürzlich_e Ver­
leihung der Goldenen Medaille für Verdlens!e . um die R_e­
publi� Oesterreich zeugen von der ste__ten Emsatzbereit­
schaft des Geburtstagskindes. 

Gedenken 
Von Gend.-Revierinspektor FRANZ LANG II, 

Gendarmeriepostenkommando Ludweis, Niederösterreich 

,. · Vor mehr als einem Jahr sta�b nach kurz�m schwe­
rem Leiden der langjährige Bez1rksgendarmenekomman­
dant von Waidhofen an der Thaya, Gendarmenekontroll­
inspektor Karl H o  f b a u  e r. Der Tag des Allerseel�n­
gedenkens verbindet uns mit allen jenen au�rechten �an­
nern die die graue Uniform der Gendarmene der Pfllcht
getr�u und stolz getragen haben. Und einer jener vielen
Gendarmen war Gendarmeriekontrollinspektor Karl Hof­
bauer der in Treue und Liebe seinem Vaterlande Oester­
reich ' diente. Postenkommandant. in Vitis und Bezirks­
gendarmeriekommandant von Waidhofen ".:'aren M�ilen­
steine des Verewigten während seiner bewahrten Dienst­
zeit im Gendarmeriekorps. Er war einer jener Männer, 
wie es der Bezirksgendarmeriekommandant von Horn,
Gendarmeriekontrollinspektor Franz G a  t t e r  w e, am
offenen Grabe aussprach, die „die Tradition äer alten
Gendarmerie hinüberretteten in unsere Tage". 

MUSIKHAUS DOBLINGER 

MUS KALIEN MUSIKINSTRUMENTE 

SCHALLPLATTEN LANGSPIELPLATTEN 

. :;;:
e

;,P;::.:::
c

:rgasse 10 52 35 04 Serie 

Die Krankenversicherung 

der Wiener Städtischen Versicherung 

b ietet  im E r n s tfalle große V o rt e ile. 

Weitgehenden Ersatz der Kosten eines 

Spitalaufenthalts -2. Klasse, bzw. einer 

Sanatoriumsbehandlung. Operationskosten, 

Zusatzversicherungen für S-ozialversicherte; 

freie Wahl des behandelnden Arztes und 

eine Reihe weiterer Vorzüge weisen die 

Polizzen auf. Erkundigen Sie sich darüber 

unverbindlich bei der Wiener Städtischen 

Versicherungsanstalt, Wien 1, Ringturm, 

Tel. 63 97 50, Geschäftsstellen im ganzen 

Bundesgebiet. 

MlJNDY, das gebrauchsfertige Mund.kosmetl.lmm 

(in Sprühform) desin[lzlert die oberen Luftwege 
und schiltzt Sie dadurch,. 
In allen Apotheken und Drogerien erhältlich. 

Snnopharm G. m. b. H., WIEN lli/49 MAROK.KANERGASSE 22 

'BEKLEIDUNG 

WASCHE 

SCHUHE A.Ki1CHLHUBER
KUFSTEIN - TEL.22 26 

Heraus�eber: Gendarmerie-Oberst Dr. Ernst M a y r. - Eigentümer 
und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie. FUr den 
Inhalt verantwortlich: Gendarmerle-Major Ferdinand K ä s. - Alle 
Wien III, Hauptstraße 68. Druck: Ungar-Druckerei Gesellschaft 

m. b. H., Wien V,, Nikolsdorfer Gasse 7-11
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Wichtige Neuerscheinung für alle Dienststellen der Gendarmerie und Polizei! 

Blutalkohol und Strafrecht 

Dr. Klaus Jarosch 
Landessanitätsinspektor 

und gerichtlich beeldeter Sachverständiger, 

Linz 

Von 

Dr. Otto Müller 
Bundesministerium fllr Justiz, 

Wien 

Umfang: Gr.-So, 68 Seiten, Preis S 32.-

Die Schrift enthält im 1. Teil eine übersichtliche Darstellung der Methoden zur Bestimmung des Blutalkohol­

wertes, der Alkoholwirkungen und der Bedeutung des Rauschzustandes für die Beurteilung eines 

berauschten Täters. Der 2. Teil bringt eine ausführlich erläuterte Darstellung der für die Beurteilung eines 

berauschten Täters maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen unter Berücksichtigung von Rechtsprechung 

und Schrifttum. Wegen der besonderen Aktualität der von berauschten Tätern begangenen Gefährdungsdelikte 

im Straßenverkehr wurden diese Straftaten b.esonders eingehend behandelt. 

Die inhaltsreiche Schrift bildet somit einen höchst wertvollen praktischen Führer durch diesen heute so aktuellen 

Fragenkomplex. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder beim 

VERLAG MANZ, Wien I, Kohlmarkt 16 

ELEKTRO e RADIO e GROSSHANDEL 

uElektro-Südost" 

PAUL GLIJXMANN 
WIEN 1, TEINFALTSTR.

,
5 • Tel. 63 3145/46 

Wir liefern: 

Installationsmaterial aller Art. Motoren, Maschinen, 
Werkzeuge, Meß- und Prüfgeräte, Infra-Heizgeräte 

Elektromedizinische Geräte 
Beleuchtungskörper, Glühlampen 

Haushaftgeräte aller Art. Radio, Fernsehapparate, 
Magnetophone, Plattenspieler, Schallplatten usw. 

Provinzversand prompt 

KOHLE, KOKS, BRIKETTS, HOLZ 

FRANZ STADLBAUER 
vorm. F. Hoffelner 

Büro: LINZ, Tummelplatz 5, Telephon 23 0 79 und 
Oberfeldstraße, Telephon 27 8 47 

Lager: Prinz-Eugen-Straße 11, Telephon 28019 
ASTEN. Siedlung 117 

Autoreparaturen 

Universalgarage 
Tag- und Nachtdienst 

Oe1 und Benzin, Servicestation 

Maschinen und 

Automaten-Verkauf 

Garage und Hebebühne 

A t " n U Qffl3g Verkaufsgesellschaft fUr Automobile,
Automaten- und Maschinen m. b. H. 
Wien III, Ungargasse 37 

Telephon B Ur o, Ersatzteilmagazine 73 33 91
Betrieb, Werkstlitte, Garage 73 58 51 

Tel.-Adresse Magauto Wien

Offi z i ell e Repa r a ture n von: 

Buick • Cadillac • Chevrolet • Opel 

l{J 

-- ----------------------------------,

Gute, schöne und 
preiswerte B-qcher durch die 

Büchergilde Gutenberg 1,� 

HAUS HA LT.S SEIFEN 

TOIL ETTE SEIFEN 

WA S C H M IT T E L 

TURMIN SCHROLIT 

� �ch�ess� 
14 FENKART. HOHENEMS 

FRANZ 

STOCK 

Linzer Glashütte Worf & Co. K. G. 

Sonnenschutzgläser und Brillenglas­

Rohrpressungen wej.ß und farbig, 

weißes Stangenglas, optische Linsen 

Linz a. d. Donau, Österreich 
Kapuzinerstraße 51 

Telephon: 28 604, 23 6 84 

Telegrammadresse: Worf 

I 

SCHRDLL 

Scldit,k, SCHUHERZEUGUNG

BLUDENZ-STURNENGASSE4 • TELEPHON 2757 

Stiefel für Gendarmerlebeamte 
• nach Maß S 500.-

Bel Mehrbestellungen kommt Firmen-Chef 
• Ins Baus. 

Auch Stieiletten werden nach Maß angefertigt. 

HUMANIC­

ScJ,uJ.s,e 

passen 

immer·! 

WARENHAUS Gute und b i 111 g e Einkaufsquelle fllr Textilien 

Herren-, Damen- und Kinderkonfektion,'
fORMANEK Wäsche, Strick-u. Wirkwaren, Modeartikel 

VILLACH, Rathausg�sse 6 und Karlgasse 3 - Telephon 4068 

Marke 1,Se<J,��tJ...if,p.' 1 

der Textilwerke Schindler 

VORARLBERG. Postversand 
------------------------•
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Gegründet 1854 

DAS HAUS DERSTOFFE 
e 

·GRÄZ MURGASSE 9 ·

Seit mehr als 100 Jahren nur Qualitätsstoffe 
fur Damen und Herren 

Gegründet 1921 

BATTERIE­

FABRIK 

JOHANN PROKOSCH 

Wien XIV, Cumberlandstraße 27 Fernruf 82 25 47 

PHOTO �q,D K I N 0

N EU H EITEN-B E R A TE R

100 Seiten, 400 Abbildungen, erscheint im­
November. Er ist für jeden Photofreund un­
entbehrlich und wird_kostenlos zugeschickt 
von 

GENERALVERTRETUNG FÖR ÖSTERREICH: 

HANDELSKONTOR GES. M. B. H. 
WIEN I, SCHUBERTRING 6, TELEPHON 62 46 71 

TONOFE NFABRIK 

Kad-SrAadeee 
LINZ A. D. DONAU, KAISERGASSE 20 

Öfe·n, Herde, Kamine, Baukeramik, Fliesen, Pf laste� 
Speicheröfen für billigen Nachtstrom 

Franz Frechinger 

H E RLANGO PH O TO 
S C H I RM E  U ND L EDE RW A R E N  

EIGENE WERKSTÄTTE 
fUr Erzeugung und 
Reparaturen aller Arten 
von Schirmen 

Wien VI, Mariahilfer Straße 51/II 
I N N S BR U C K  

MARIA-THERESIEN-STRASSE 22 
Reiches Lagel' 
in Wiener Ledel'waren 

20 

BÜRO- UND KLEINMÖBELERZEUGUNG 

J. FRANZ LEITNER

WIEN VII, SCHOTTENFELDGASSE 53 
TELEP HON 44 45 37 

I 

AUSLIEFERUNGSLAGER 

• Steiermark: Fa.Ludwig&Co.
' Graz, Neutorgasse 47
Telephon 45 43 

• Tirol: Fa. Otto Schütz 
Innsbruck, Maria-Theresien­
Straße 19
Telephon 65 63 

" 

FA. ATZWANGER 

• Sägewerk / Holzhandel / HolzeXPort

e Segheria / Legnami / Esportazione

Sillian, Osliirol, Austria · Telephon 205 

Salzburger Stadtwerke 

ELEKTRIZITÄTSWERKE 

FERN HEIZK RAFI'WERK 

GA's- UND WASSERWERKE 

VERKEH RS BET RIEBE 

Abgabe 1957 

207 Mill. kWh 
Strom 
7 Mill. m3 Gas 
8Mill.m3Wasser 
118.000 Tonnen 
Dampf 

26 Millionen Fahrgäste wurden durch Obus, Auto­
bus, Festungsbahn, Mönchsberglift und Lokalbahn 
befördert 

Große Auswahl an: 

Musikinstrumente • Radio 

Fernseher 

Kurt Stietzel, INNSBRUCK, Adamgasse 9a 

MILCHHO.F 
BLUDEN,Z 

ERSTKLASSIGE MILCH-· UND 
MOLKEREIPRODUKTE 

Sicherung der Bestattungskosten bei Lebzeiten 

WIENER V·EREIN 
Lebens- und Bestattungsversicherung 
auf Gegenseitigkeit 

WIEN III, UNGARGASSE 41 
Telephon 72 16 36 Seri-e 

Geschäftsstellen in den Wiener Bezirken 
und in allen Bundesländern 

550.000 Mitglieder Verlangen Sie Prospekte! 

' 

�lle Verkaufsstelle und Kundendienst der 
Steyr-Daimler-Puch AG 

-WlmiXl
Hauptstraße 27 

Tel. 721393 

SCHWECHAT BRUCKa.d.L. 

Hauptplatz 8 
Tel. 77 6486 

Lagerstraße 2 
Tel. 253 

.. ' . 

·••­
•••
•••

/ 

RUD. GSTÖTTENMAYR 
Großwäscherei und ehern. Putzerei 
Annahmestellen in allen Stadtteilen 
Linz-Steg, Linzer Straße 3, Tel. 32 2 59 

�ehiiv.0-
() 

·---------
(111 R 11 u 11 E 11 F II a ,I 

00 00 00 00 00 

WI'EN 1, TEINFALTSTRASSE Jl 
Ecke. Löwelstraße, Telephon 63 46 56 

SAMTLICHE BAHN-, SCHIFFS­
UND FLUGKARTEN, URLAUBS­
AUFENTHALTE UND GESELL­
SCHAITSREISEN,SONDERZUGE 
THEATERKARTEN 
SONDERVORSTELLUNGEN 

Schwerhörig? 
SIEMENS-HÖRGERÄTE 

Voll-Transistorgeräte, 

Neuheiten: Hörspangen für Damen, 
Hörbril le 

Unverbindliche Vorführung und Beratung, 

Teilzahlunge n 

SIEMENS-REINIGER-WERKE Ges.m. b.H. 

Wien VII, �aiserstraße 39 · Tel. 44 '14 02 

21 



I 

I 

,--------------------------- --- ---

, Privotspitol für Nervenktonke 

22 

WIEN XIX. OBERSTEINERGASSE 18-24, TELEPHON 424185 
Offen• und qeschlossene Abteilung. Behandlung aller Arten 
Nervenlaanker, Epileplik!l!, multiple Skleroae. Spezialab­
teilung liir Entwöhnung (NJ<ohol, Mo.). Spezialabteilung für 
Schlaganfälle. 

Müglieder der BUNDESKBANKENKASSE werden aufgeno=en 

Ihre Übersiedlung in Wien 
oder nac"h den Bundesländern 
per Bahn oder Möbelauto 
bestens und billigst durch 

KIRCHNER & eo. 
Wien I, Fischhof 3 - Bauernmarkt 22 
Tel. 637636, 631606, 634668, Fernschr. Wien 1606 

Eigene Möbellagerhäuser l Verpackungen / Leih• 
kisten /Versicherungen/ Eiltransporte I Bewährte 
Vertretungen In allen Orten Österreichs 

Baukasten 

fflATADOR 
das beste Geschenk 

BÜROMASCHINEN 

BÜROBEDARF 

ffler:anuStea{Je 

6,. FACHGESCHÄFT 

� OTTO WENZEL
/FARBEN\ GRAZ, Grazbachgasse 69, Tel. 87 B 11 

REGISTRATUR&CHRÄßHE 
€iltfll'furdas 
Priuat6üru ... 

AUS STAHL 
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■ Einkauf
■ Verkauf·
■ Umtausch

WIEN IX, SCHLICKGASSE 2 und 6 
Telephon 66 41 86, 56 11 12 

Eigene Reparaturwerirstätte 

► 

Das cJ-fU!,tiaJ/.-a.ehtJeJ..ehii/1 der Dame hält für Sie bereit: elegante und sportliche Mäntel • Kostüme • Jackenkleider • Wevenitkleider • Röcke • Blusen besonders auch f. starke Damen . Umstandskleider in reicher Auswahl. Günstige Zahlungsbedingungen.

Ihr JH..JJ.dual0-n 'JvllfLJ /!;glJu., Götzis/Vorarlberg 

BAUUNT ERNEHMUNG PETERS u. PASCHER 
INGENIEU

0

RE UND BAUMEISTER 

LINZ, SÜDTIROLER STRASSE 28 

,,Seeadler'' 
FI�CHMARINADEN} schmecken RÄUCHERWAREN nachFISCHKONSERVEN mehr!.. SEEADLER" Fischindustrie Ges. m. b. H. Wien XX, Nordwestbahnhof · Tel. 35 36 51 Auslieferungslager in allen Bundesländern 

SAMMEL-R UF: 27 7 84 

LEOPOLD PETERKA 
BAU- UND MÖBELTISCHLEREI 

WIEN XII 

LASKEOASSB 17 

TELEPHON M818Ci 

O.iirnnörslt,öntJf dim1m
�VIRSICHIRUßGSADSIAll_. 

Li n z, H a r r e n s t r a ß a 1 2!, Ta I a p h:o nil2 6111 

Übernahme von 
Feuer-, Wohnungs-, Sturmschaden- u. Betriebsunterbre;chungs-Versicherungen
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Oberösterreichs größtes Spezialhaus für 

Damen•, Herren■ und Kinderbekleidung 

74ee " ; . 

. �! 

LINZ, Schmidto,•�traße 5 - LlfllZ, Promenade 4

VÖCKLABRUCK - Sta dtplatz13 
W E L S - ,.P, f. a !' r g a .s. s e 2 3 - 2 5

Exekutive Sonderrabatt 

Ob Kochherde oder Zimmer-öfen 
nimm 

(()�­
_Heizgeräte! 

Heißluftherde - mit und ohne Zentralheizun­
gen - sind vie!tausendfach in allen Stadt- und 
Landhaushaltungen seit Jahren erprobt und 
beliebt! Unsere günstigen Zahlungsbedingungen 
erleichtern die Anschaffung eines dieser so 
vorteilhaften Heizgeräte und ermöglichen je­
dem, Besitzer eines Quick-Gerätes zu W:!rden. 
Fordern Sie noch heute Gratisprospekte oder 
kostenlose Beratung durch unsere Heizungs­
fachleute an. 

Quick-reneralvertrieb für österreich 

Fr. Haitzer & Co. KG, Wi-en I, Habsburgerg. 10 

Besuchen Sie auch unsere Geschäftsstellen: 
Wien V Innsbruck Graz 

Vogelsanggpsse 34 a Mentlgasse 10 Elisabethinerg. 28 
Villach 

Haydng;asse 8 
Die Ausstellungsräume sind täglich durchlaufend geöffnet 

Zusätzlich werden in allen Bundesländern gesonderte 
K,och- und Heizvorführungen a:bg;ehialten 

Seil 1869 

A. K A P S R E I T E R

Schärding 
Kapsreiier Ges. m. b. H. Wien 
Kapsrei±er Ges. m. b. H. Graz 
Kapsrei±er Ges. m. b. H. Salzburg 
Kapsreiter Ges. m. b. H. Schärding 

Brauerei 

Ziegelei 

Granit- und 

Schotterwerke 

Straßenbau 

Hoch- und 

Tiefbau 
Eisenbahnoberbau 

8 
III WAiit OES HERRN, 

PER SICH ZU KLEIDEN WEISS 

1 

-
1 


